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Ph·1· 1 ipp Stoellger 

bn:i Zirkel von Schuld und Sünde. 
le Unsichtbarkeit der Schuld als Problem 

>bildgebender Verfahren- 

non eni · . . . m iusta operando iusti efücimur 
sed iu t f . ' s I iendo et essendo iusta operamur. 
Luther' 

opus non facit personam, 
sed persona facit opus ... fides facit personam. 

Luther" 

1. Lizenz zur Distanz 

~~ d .. z n man von Schuld sprechen? Wie könnte man, ohne vor allem ie eigene 
U. beken d . · · 1 · h · t d nen, so ass das Reden zum Bekenntms würde, zum offent ic en gar, mi 
em die 7 hö d . . ·· · llt u ~u orer o er Leser peinlich berührt würden, als mussten sie ungewo 
nd u.ng .. hl . . . . . u h . er .Nach . ewa t einer Beichte zuhören oder, hornbile dictu, aus verse. en em 

k mittagstalkshow zusehen? Um von Schuld zu sprechen, ohne gleich zu be 
s ennen, bedarf es einer Distanz und einer Lizenz zur Distanz. Nur bleibt selbige 
tets pr kä d . . h k n .N e ar un ambivalent, in Schuldfragen zumal. Denn Distanzna me an 
eu.tralität oder gar Indifferenz prätendieren als wäre man frei von jeder Schuld, 'm . , 

t wissenschaftlichen Jenseits von Gut und Böse beispielsweise. So ist jede Neu- 
rahtät eine prekä p ·· · h · ·· · h I' t t care ratention, auc rm europaisc en \.OD ex · 
Daher ist der bessere Sinn von Distanz nicht die Behauptung (als wäre man 

ndeu.tral), sondern die kritische regulative Funktion eines Ideals: Um überhaupt 
ar .. b ' d u er reflektieren zu können und sich für die Zeit der Reflexion zeitweilig aus 
er Verstrickung in Schuld zu lösen (ohne Erlösung zu beanspruchen), bedarf es 

einer h h · · · u s re- 
h 

ypor etischen Position von der aus man von Schuld distanziert z P 
c ' en sucht. Die Abgründe des Sprechens angesichts der Shoah machen ja nur zu 

2 Luther: WA 56, S. 255, i8f. 
Luther: WA 39/l, S. 283, 9.18£. 
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deutlich, wie prekär solche Distanz der Reflexion bleibt - aber wie unerlässlich 
sie auch ist, wenn man zu sprechen sucht malgre tout. 
Die regulative Funktion der Distanz zur Ermöglichung dessen wird in der 

Regel an Institutionen delegiert: Nicht die Person ist neutral (der Richter, der 
Beichtvater, der Wissenschaftler), und sei es nur methodisch und vorübergehend, 
sondern die institutionelle Rolle schreibt und mutet einem diese Funktion zu: das 
Gericht, die Beichte, die Wissenschaft. Ob die Person dieser Rolle oder Funktion 
gerecht wird, ist stets eine zweite Frage (in der Schuldfragen auftauchen). 
Wissenschaftlich von Schuld zu handeln - kann auch in Fragen der Pflicht und 

Schuldigkeit der Wissenschaften führen, wozu es genug zu sagen gäbe. Die aka 
demischen Freiheiten, sofern es sie noch gibt und sie auch gebraucht, in Anspruch 
genommen werden, sind ein ebenso hohes wie gefährliches Gut. Allerdings, dass 
man 2008 vergaß, ihren 850. Geburtstag zu feiern,3 ist bemerkenswert - als wären 
sie längst still verstorben und ruhten in Frieden. 

2. Ein juristisches Sprachproblem 

Es ist zweifellos ein Gewinn des modernen H.echtsverständnisses, nicht Verge 
bung zu versprechen. Schuld als Verstoß gegen ein Gesetz wird sanktioniert (von 
sanctio: Heilung, Billigung). Aber weder wird de ;ure geheilt noch gebilligt, son 
de 1 di 1· · h h 1 · d n sie durchgesetzt rn e 1g ich die Ordnung gehütet und aufrec ter a ten, m er . 
Wird, wenn ihre Verletzung nicht ungestraft bleibt. So werden Vergehen gegen die 
R. h d · · · b d n bestraft Und die ec tsor nung im. Namen des Volkes nicht verge en, son er · . 
St c h · . · f u ltung zu verzichten. ra1e at den nicht genng zu schätzenden Gewmn, au verge 
Aber Strafe bleibt fern von Vergebung. Dem, der seine Strafe abgesessen hat, bat 
ni · · h f St ftäter verzweifeln. emand vergeben. Und daran könnte em gewissen a ter ra . . 
I d 11 .. d wirksam das rnrt n er Sprache der Schuld ist daher ein Mode prasent un . ' 

N . . .. d · - d .e Frage nach Ver- ietzsches Problem verwandt ist." Es scheint, als tour en unr t · 
o- b · · · I D · · · · stiscbe Rede von ",e Ung niclit los, solange wir noch von Schuld spree ten, ie JU_n . 
S L Id h d . Uberwmdung von crn, weckt Phantomschmerzen mit der Frage nae er . 
S L Id · . d l ld. esprochen wird - cnu . Wenn Schuld festgestellt bzw. wenn jernan sc .iu ig g 
w · .. . . .. d. ; W-der TilO'ung noch er Ist dann fur ihre Tilgung oder Vergebung zustan 1g. e · o . 
~ . . .. .. (d Tät wie der Opfer) ergebung, weder Wiedergutmachung noch Erlosung er a er . 
v . I ,. · t Recht soterwlo- on der Schuld fällt in die Kompetenz des Rechts. nsorern is · . ) 
g · h · . . .. u b f agen mkompetent . isc impotent (oder salonfähiger formuliert: for verge ungs r · 
b h . .. . . 11 . h B handlung und Re- a er gibt es fur den Schuldigen auch nur Strafe, vie ere t e . . 
s · · . F -1 nicht emen Frei- oziahs1erung (der reconciliatio verwandt), aber nur 're1 assung, . .. . 
sp h ( . . . . . d ht wurde) Som1t konnte rue wie das Rechtfertigungsurteil imputativ ge ac · 
111 . w· dem entkommen an nur im Zirkel von Schuld und Strafe verbleiben. ie man . 
w·1 · · . . .. · ht Ansätze zu emer 1 I, ist m der Logik des Rechts nicht ersichtlich (gabe es me 
Pädagogischen oder therapeutischen Wende des Strafvollzugs?). 
D . . . rr - m Thema der Gabe, ernda erörterte in seinem vielleicht w1cht1gsten 1ext zu · . . 

in d . . . d. - Vtr.a-ebuna),5 das irn- em Artikel Le siecle de pardon (Das Jahrhundert ei e 5 . 5 . h . 
ti . . . b 11 enwärtlg sei, auc m erende Phänomen dass die Rhetorik der Verg·e ung a geg . . h . 
P 1 . . ' . b . h . gen die Mensch .eil 0 Jt1schen Kontexten. Die schnell aufgerufenen Ver rec enge . d d· 
W" d . . . b b d rfprovoz1eren un a- Ur en allerorts 1m globahs1erten Kontext Verge ungs e a bl 
111 · . . . · d ei ·entliehe Pro .em 

lt auch entsprechende Vergebungsntuale. Dass darmt as g . Was 
v '" .. bb ) . t der eme Aspekt. on vergebung ubersprungen werde (das Un verge are' is . · d d 
all . . bl. b . t die schweigen e un erdmgs bei Derrida hermeneutisch unbeachtet · ie , is . 
u . ' ld die erst den Vergebungs- ngeklärte Voraussetzung einer Rhetorik der Scrzu , .. l 
b d . . .. h Heligionen uberrnm- e arf weckt. Wie Vergebung ein aus den abrahamitisc en 

3 ii58 erließ Kaiser Barbarossa auf dem Ron kalischen Reichstag das Scholarenprivileg in seiner 
Authentica lwbita. Jn der Vollmacht kaiserlicher Gnade wird den Scholaren zu Bologna das Pflvileg 
zugestanden, in Rechtsfragen direkt de'.11 Kaiser unterstellt zu sein; Codex Giustiniano, Cod.i;,,~~: 
Der kaiserliche Schutz vor kirchlichem Zugriff ermogl1chte die Grundung vonuruversuates, os· 
nen die Scholaren Stadt und Kirche eigenständig gegenübertreten konnten (im Unterschied zu J{l1s· 
ter- und Domschulen). »Quod principi placuit legis habet vigorem«, lehrten die Digesten Justiniai ' 
Dig. I, 4, 1; vgl. Inst. 1, z, 6. Dem entspricht der Grundsatz: »Princeps legibus solutus_ est«; Di!-/di~, 
31. Aber das Rechtsverständnis des Mittelalters reservierte den Souverärulätsbegrif.ffur Goll, d h 
Schöpfung nach seinem freien Willen geordnet hat. Fürsten dagegen hatten nicht das Recht, _naclt, 
eigenem Gefallen Recht zu setzen. Sie waren nicht im absoluten Sinne souverän. Nur ein Kaisei ga 
kraft göttlicher Inspiration, als Inhaber der absoluten Deutungsmacht der Gesetze: »tam con.di;:~ 
quam interpretes legum«; Cod. I, 14, 12. Wenn aber die Autorität des Kaisers von der Autofltat in 
Gesetze (kraft ihrer göttlichen Setzung) abhängt, entsteht ein elementarer Deutungskonflikt, e 
dem sich ein Machtkonflikt manifestiert zwischen göttlicher und kaiserlicher Souveränität. Sou~n 
rän ist, wer so frei und mächtig ist, über die Gesetze zu entscheiden. Der Kaiser hatte eine PositJ d 
über und außer dein ·posjtiven Hecht inne, wurde in seiner Souveränität aber durch Naturrecht_0111 

. £P göttliches Recht eingeschränkt und musste sich postum vor Gott für seine Rechtspraxis recht ertI d·e 
Die Harmonie des utrumque ius, göttlichen und weltlichen Rechts, galt als prästabiherl durch_ ih 
Souveränität Gottes. Aber zu Lebzeiten, im Horizont von Welt, Geschichte und Kultur, gall faktisc ' 
was dem. Kaiser gefiel. 

. . . dieser Wenn der Kaiser absolute Souveränität über das positive Recht beanspruchte, musste nn 
M.achtanspruch legitimiert werden. Nur wäre die Legitünierun.g zugleich eine Lirnitierung, we r 
sie von lzölzererStelle erfolgt wäre. Aus dieser prekären Lage hätten ihn die BoJogneser Legisten ;~t 
befreien können, sofern sie ihrerseits frei gegenüber Kaiser und Papst gewesen wären. Diese ~r~11~Jt. 
sprach ihnen das Scholarenprivileg zu, das deshalb als Urstiftung der akademischen Freiheiten gng 
Barbarossa beanspruchte im Gegenzug ein absolutes Gesetzgebungsrecht, für dessen Anerkenn~cht 
die quaUuor doc tores, die ßologneser Legisten, später viel gescholten wurden. Er beanspruchte nscft.e 
nur die Rechtsauslegungssouveränität, sondern auch die Recbtsselzun.gssouveränität. Akaderru. die 
F'reiheiten im Tausch gegen die Anerkennung des iustin.ianischen Absoluüsrnus, so kann inail 

1d 
Lösung des Deutungsrnachtkonflikts verdichten, mit der die Differenz von kirchlicher Schule ui 
staatlicher Universität entstand. 

. . k Jauben«; Nietzsche: 
. 
4 »Ich fürchte, wir werden Gott nicht los, weil wir noch an die GranJmati g 

Gotz D en- ämmerung, S. 78. 
5 

Vgl. Derrida: Jahrhundert der Vergebung. 

397 
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menes Erbe ist, so auch die damit gegebene Voraussetzung von Schuld, sei sie 
vergebbar oder unvergebbar. 

Schuld ist ein cultural pattern, ein Modell, das in historische und politische 
Kontexte übertragen wird, nicht selten auch, um aus stipulierten Schuldverhält 
nissen Kapital zu schlagen; oder aber umgekehrt daran zu gewinnen, indem man 
sich auf die Seite der Opfer stellt und damit sich selbst exkulpiert. Dass man da 
mit die Opfer von Neuem okkupieren könnte, sei nur zu bedenken gegeben. Psy 
chologen sprechen hier von Negatividentifikation (mit den Opfern), die die eigene 
Täterschaft, und sei sie nur eine Disposition, verdeckt. 

Zur prekären Logik von Schuld gehört eine Geste auf andere: Auf die Schuld 
der anderen zu zeigen, wird bei aller Berechtigung zum Problem, wenn nicht die 
eigene gesehen wird. Der Balken vor dem eigenen Auge führt in Schuldfragen 
schnell zu Sehschwächen. 

beugung (Hi 33,27). Als Bestimmtheit von Taten zieht die entsprechende Schuld 
Strafe nach sich im Tat-Folge- bzw. Tun-Ergehens-Zusammenhang.7 . .. 

4· Rascha heißt schuldig sein als Oppositum zu gerecht (zadiq). Es meint uble 
Gedanken, Worte und Werke, Freveltaten. Es ist sowohl profan wie auch sakral 
verwendbar (was im Alten Testament ohnehin selten zu trennen ist). Theologisch 
Verdichtet ist der Weg der reschaim ein Greuel für Jahwe (Spr 15,8 f.; Pred 8,i3). 

5· Ascham ist aus einer Schuld resultierende Verpflichtung (zur Gabe oder Wie 
dergutmachungsleistung), nicht Verfehlung oder Vergehen. 

3. Begriffsgeschichtlicher Rückblick 

Irn Griechischen ist Schuld sowohl cifutpTla (bzw. cifLapnwa) als auch .°¢dAYJ fLCl. 
Bemerkenswert ist u. a., dass clfLctpTlct profan wie sakral verwendet wird .- und 
da · di · · s h ld d s·· de im Gnech1schen rrnj 1e deutsche Unterscheidung zwischen c u un un 
ebenso wenig wie im Hebräischen angebracht ist. . 
P 1 . d G ld h ld a Darüber hin- au us bleibt eng an der profanen Bedeutung er e sc u · 

· h · d . fü nften Vater- ausgehend gilt clfLctpTla als Feindschaft setzende Mac t, so 111 er .u . · 
unserbitte (Mt 6,rn; vgl. 6,14£.) und im Gleichnis vom unbarmherzigen Schuldn.er 
(Mt 18,23-35).9 Schuld meint nicht nur ethisches Fehlverhalten, sondern rehgws 
ei r r · · · · · M h hä ) d nicht aus eigener ne unheilswu-khchkeit und Macht (mit . ac tsp are , er 
K f · . · · ·1 die Theologien des ra t zu entkommen ist (so die pauhmsche These, tei s gegen i 
A.lten Testaments). 

Werner Gephart vermutet, dass Schuld eine protestantische Erfuiduns; sei. Nun, 
ohne zu wissen, was zu dieser feinen Vermutung führt, sei zunächst an die Be 
griffsgeschichte erinnert. Denn Schuld in ihrer Prägung seit Luther hat ihre Vor 
geschichten, die sie nicht als protestantisches Privileg erscheinen lassen. 

Hebräisch gibt es fünferlei zu unterscheiden: 
1. Pescha ist das Verbrechen, Vergehen, Sünde und die Untat (Gen 31,36; Ex 

22,8). Die Begriffsgeschichte dessen beginnt in rechtlichen Zusammenhängen 
(Gen 50,i7; i Sam 25,28; Gen 3i,36 u. ö.) und wurde in kultische Zusamrnenhänge 
übertragen. Theologisch i.e. S. wird es, wenn sich Untaten gegen Jahwes Recht 
richten und sein Gericht provozieren. Dann ist Pescha Ausdruck für Sünde (in 
Synonymie zu H, atta).6 

2. H, atta ist das Verfehlen. eines Ziels, daher übertragen gebraucht für ethische 
oder rechtliche Verfehlungen (des Bundes bzw. der Gesetzeserfüllung). 

3. Awon ist Vergehen (Dan 4,24) und Verkehren (verkehrt sein), wörtlich als 
Beugen und Krümmen. Es kann ebenso Ausdruck für Sünde sein wie für Rechts- 

Iin L · · · ( d t ) unterscheidbar (engl. ateinischen wird dann culpa von peccatum un rea us . 
si f' , , . . . l · h Kontexten reserviert n, .rz. peche; ital. peccatoi?? Peccatum ist m theo og1sc en . 
r· ld) l F 1 Aber jede culpa ur das Vergehen gegen Gott, mit der culpa (Schu a s 0 ge. . 
i · . h · or Gott ist und st zugleich eine Schuld vor Gott da jedes Vergehen auc emes v 

' hl · h Leben vor Gott gegen seinen Willen. Schlicht gesagt: Wenn alles mensc ic e . 
s· h . . . . . . . S h ld . t daher - alt- wie ic vollzieht, ist mchts ihm gegenüber indifferent. c u is . . . 
n . . . . . . l · h _ ie eme nur profane . eutestamenthch und Jüdisch- wie christlich-thee og1sc m 
Kategorie, sondern stets theologisch geladen. 

I D . d r Reformationszeit, rn eutschen stammt der Ausdruck Schuld nicht erst aus e ldta 1 s d · h l lthochdeutsch scu la/, on ern aus dem Mittelhochdeutschen schulde, sc u t; a G 
s l . . B d t als schulden und e- cu an als sollen, und in dessen ursprünglicher e eu ung 

6 »Wenn einer den andern einer Veruntreuung beschuldigt, es handle sich um Rind oder Esleel 
·d . Sac1 oder Schaf oder Kleider oder um etwas, was sonst noch verlorengegangen ist, so soll bei ei « 

vor Gott kommen. Wen Gott für schuldig erklärt, der soll's seinem Nächsten zweifach erstatten·. 
I zu ihrn· (Ex 22,8); vgl. weiterhin Gen 31,36L »Und Jakob wurde zornig und schalt Laban und sprac 1 • . en 

Was hab ich Übles getan oder gesündigt, dass du so hitzig hinter mir her bist? Du hast all rnein 
11 ' . d~~ Hausrat betastet. Was hast du von deinem Hausrat gefunden? Lege das her vor mernen un 

Brüdern, dass sie zwischen uns beiden richten«. 

7 
Vgl. ThWAT 1, S. 463-472; 6, S. 791-810; 2, S. 857-87o; 5, S. ll60-:1177- . G de zugerechnet, 

8 R h . d d L hn nicht aus na öm 4,+ »Dem aber, der mit Werken umge t, Wlf er 0, ' • " ' ix o"'El"A~µa«. 
Sond fl" - "' ' y ' ' 9' '' •Y Tat KaTa xaptV aMa KaT 't 'I ern aus P · 1cht.« / »T(;l oE Epya.,oµEV(;l o µto- o<; ov Aoyt<,E h ld ·e auch wir ver- 

gV I · ·.. · · 6 Ud ·bunsunsereSc u ,wl , g . die funfte VaterunserbJtte bei Mt ,12: » n ve~gi_ ' ' ' - > 'Ka EV Toi<; o<ji<tAETat<; 
~eben unsern Schuldigem.«/ »1ca\ &<jiE<; ~µiv Tix o<jiEtA~µaw ~µwv, w<; Kat ~f'El<;lla¢~ d. f' an uns schuldig 
~f(wv Ll h · · vergeben a en, ie «; <: 11,4: »und vergib uns unsTe Sünden; denn auc wu , , ~ ' Ct.pcttholCtq>lo11ev 
IVe d u· , • ,i, • - ' ix11apna<; ~f'WV, JCat Y r en. nd führe uns nicht in Versuchung«/ »Kat a'tE<; ~µtvTa<; r· 
1tctvT\ o<jiElAOVTt ~f'iV· JCa\ f'~ ElJEVEYJCn<; ~µ&<;El<; 1mpao-µ0V«. 

io Vgl. HWPh 8, S. 1443 
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»Die dritte und dem Anscheine nach größte Schwierigkeit, welche jeden Menschen, selbst 
nachdem er den Weg des Guten eingeschlagen hat, doch in der Aburtheilung seines ganzert 
Lebenswandels vor einer göttlichen Gerechtigkeit als verwerflich vorstellt, ist folgende. - 
Wie es auch mit der Annehmung einer guten Gesinnung an ihm zugegangen sein rnag 
und sogar, wie beharrlich er auch darin in einem ihr gemäßen Lebenswandel fortfahre, 
so fing er doch vom Bösen an, und diese Verschuldung ist ihm nie auszulöschen rnöglicl1· 

. J t 
Daß er nach seiner Herzensänderung keine neue Schulden mehr macht, kann er nic.1 
dafür ansehen, als ob er dadurch die alten bezahlt habe. Auch kann er in einern fernerhJll 
geführten guten Lebenswandel keinen Überschuß über das, was er jedesmal an sich zl.l 

thun schuldig ist, herausbringen; denn es ist jederzeit seine Pflicht, alles Gute zu thun, 
was in seinem Vermögen steht. - Diese ursprüngliche, oder überhaupt vor jedem Guten, 
w · di J d · · 'st was und nichts as er immer thun mag, vorhergehende Schuld, ie auc 1 asiemge 1 ' ' 

mehr, wir unter dem radicalen Bösen verstanden (S. das erste Stück), kann aber auch, so 
vi 1 · · · · h · dern getilgt werden· ie w ir nach unserem Vernunftrecht ernsehen, nie t von einem an ' 
denn sie ist keine transmissible Verbindlichkeit, die etwa wie eine Geldschuld (bei der es. 
dem Gläubiger einerlei ist, ob der Schuldner selbst oder ein anderer für ihn bezahlt) auf 
ei d b di 11 ·· 1· hste nämlich eine Sün- nen an ern ü ertragen werden kann, sondern ie a erperson IC ' .. 

denschuld, die nur der Strafbare, nicht der Unschuldige, er mag auch noch so großmut 
h · · ·· · .. l D un das Sittlich-Böse 1g sein, sie fur Jenen ubernehmen zu wollen, tragen cann. - a n 
(Üb · .. 1. h G b s·· de genannt) nicht so- ertretung des moralischen Gesetzes als gott ic en e otes, un 

hi . . .. d A t rität dadurch ver- wo wegen der Unendlichkeit des hochsten Gesetzgebers, essen u 0 
let d ( · V häl · d Menschen zum höchsten zt wor en von welchem überschwenglichen er a trnsse es · . 
VV · · 1 ) · B.. · d G · ung und den Maximen esen wu rue rts verstehen , sondern als ern · oses 111 er esmn .. 
üb · h . ( · · h · 1 einzelne Ubertretun- er aupt wie allgemeine Grundsätze vergleic ungswe1se gegei . . .. 

) . . . . · .h: d . Schuld bei sich fuhrt gen er ne Unendlichkoir von Verletzungen des Gesetzes, mit r n er . . 
( 1 L . . . d · . l Verbrechen m1th1n we cnes vor ernern menschlichen Gerichtshofe, der nur as ernze ne ' 
n di . · 1-1 · . G · nung in Betrachtung ur re That und darauf bezogene, nicht aber die a gememe esrn · 
z · 1 · . . . di· h . St ·afe und Verstoßung -1e it, anders ist), so würde jeder Mensch sich einer unen ic en 1 · 

aus dem Reiche Gottes zu gewärtigen haben.«!' 

S h 1 · - · · · ( d S · ttengesetz) ist keine c u d rnfolge ernes Vergehens gegen Gott oder gegen as 1 .. 
transmissible Verbindlichkeit, kann also nicht von einem Stellvertreter ubernom- 

. . . h d h · n anderen zu tilgen, rnen werden, ist mcht delegierbar und daher me t urc eine . .. 
d . 1. h 12 Gl iches gilt auch fur un se1 es Gott selbst. Denn all das wäre unmora isc · e 

e· s h · · · · . h · l 1 Differenz darin, dass rne c uld rm juristischen Sinne. Nur beste t eine ' are 
d R . ) d d it Person und Werk as echt über eine Tat urteilt (nie über eine Person un arm . . .. 

· 1 · · · (d S ·· d ) tets ein Urteil uber stn ct unterscheidet. Demgegenüber ist die Schuld er un e s . 
di . . . ·1 d. Person betrifft): Es le Person (wie 1m Guten dann das Rechtfert1gungsurte1 ie 
· . . . . . . d · h äußerlich, sondern lst em Existenzurted und Sünde mit ihrer Schul me t nur 
Wesentlich oder e:L'istenziell. Sie bestimmt den Menschen als ganzen. . 

I l Vor Gericht gibt es n Fragen des Rechts ist daher nie von Sünde zu spree 1en. 
S .. . S h ld. ber keine Sünder. Das traftater und Verbrecher dem Urteil zufolge c u ige, a l 
h .. . . ' . ( . · d sogenannten Wet- ge ort zur erfrischenden Nüchternheit des Rechts wie rn er 

. . . . . h r . .. zu sprechen oder zu 
anschauungsneutrahtat), mcht moralisch und me t re igws .. .. 

. . . .. b r das Werk und uber Werten. Es sagt mchts über die Person, sondern nur etwas u e ' 
das auch nur nach Maßgabe einer in Gesetzen kodifizierten Norm. 

schuldetes. Die deutsche Mystik (etwa Tauler und Sense) sind daher durchgängig 
mit Schuld (gegen Gott) befasst, folglich auch mit Schuldgefühl und entspre 
chendem Schuldbewusstsein. Das ist sicher keine Erfindung des Protestantismus, 
soweit ich sehe. Die Nähe und Differenz zur Sünde, als germanisches Rechtswort 
für Schuld an einer Tat (Kluge), provoziert allerdings Klärungsbedarf. 

4. Schuld und Sünde 

Die sprachgeschichtlichen Hinweise zeigten bereits, dass die griechische 1X11-ap-rla 
und lateinisch culpa wie peccatum im Deutschen auseinandertreten in Schuld und 
Sünde - was die Frage zur Folge hat, worin denn der Unterschied bestehe und 
worin der Zusammenhang. Kurz gesagt: Sünde ist ein genuin theologischer Aus 
druck für Vergehen gegen Gott. Schuld ist kein genuin theologischer Ausdruck, 
sondern moralisch, ökonomisch und rechtlich verfasst. Allerdings hat auch Sünde 
die Folge von Schuld (gegen Gott und die Nächsten). Diese Überlappung macht 
es kompliziert. 

Schuld entsteht durch eine Tat (genauer: eine Untat) bzw. ein Werle 
Sünde hingegen wäre als malefactum unterbestimmt. Wäre sie nur Tat, wäre 
ihr Antagonist, der Glaube, auch nur Tat - und das ist christlich gesehen un 
zutreffend. Wenn Glaube Liebe, Hoffnung und Vertrauen wäre, müsste Sünde 
Lieblosigkeit, Hoffnungslosigkeit und Misstrauen sein - jedenfalls mehr oder 
anderes als allein Tat. Sünde betrifft die Person, die dadurch zum Sünder wird. 
Während Glaube eine personale Relation ist, ist Sünde eine Störung oder ein 
Verlust der Relation, der integren Beziehung zu Gott und daher zu den Nächs 
ten und zu sich selbst. Sünde ist daher auch nicht eigentlich als Tun oder Tat zu 
begreifen. Malefactum ist daher eine moralisierende Unterbestimmung. Sünde 
ist vielmehr eine - wodurch auch im mer eintretende - Beziehungsstörung bzW'· 
ein Verlust der Beziehung. Schuld kann als objekt£vierbar verstanden werden 
und vom Täter lösbar. Genau das ist bei Sünde und der durch sie entstehenden 
Schuld nicht möglich, wie Kant bereits präzisierte: 

11 Karrt: AA VI, S. 71 f. lforvorhebung Ph. St. .1. _ \~erdacht gerät, . . ' - - d d s Gesetzes u u ,e1 12 Dass 1m Zuge dessen auch alles andere der Moral 0 er e . . . , pekt wenn nicht 
u . . . . d d d 1nit a hm.1.ne sus ' nrnoral1sch zu seu1 sei nur notiert. Gabe oder Gna e wer en a 1 . J 
exkludiert aus dem _f-Iorizont der >reinen Vernunft<, sei sie theoretisch oder pra <tISC l. 
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Aber liegt darin nicht doch eine Tendenz, mehr zu sagen, als die (seit Brants 
Narrenschiff) blinde Justitia - ohne Ansehen der Person - eigentlich zu sagen 
vermag oder sagen will? Für den verurteilten Täter impliziert der Schuldspruch 
doch die Frage: Das habe ich getan - aber bin ich das? Bin ich nur das? Wer bin 
denn ich? 

Die Frage ist daher, für Skrupulöse zumindest, ob mit einem juristischen Ur 
teil genug gesagt ist. Hat das Recht doch keine Chance auf Vergebung (selbst der 
Sonderfall der Begnadigung ist nichts dergleichen)? So mächtig das Recht ist, in 
dem es Weltanschauungen ausblendet und regulativ neutral zu sein hat, so ohn 
mächtig ist es daher, wenn es um Fragen personaler und religiöser Dimension 
geht. Das ist auch gut so und nicht zu beklagen. Aber es wäre blind, dergleichen 
für vergessen oder erledigt zu halten. 

Theologisch ist Schuld schlicht verstanden Sündenfolge: Man sündigt und lädt 
damit Schuld auf sich - sowohl Gott wie auch den Nächsten und sich selbst gegen 
über. Dann ist die Schuld die Folge der Sünde, die man zu tragen und möglichst 
abzutragen habe, so in ökonomischer oder rechtlicher Metaphorik. Die Frage ist 
nur, wie sollte der Sünder das können, wenn er nicht von sich aus zum JVichtsünder 
werden kann. Wäre es nur eine äußerliche Schuld, könnte sie von dem eigentlich 
oder im Grunde neutralen Subjekt beglichen werden. Wenn sie aber unvertret 
bar dem Subjekt zu eigen ist, müsste der Sünder sich selbst ändern, wollte er sie 
loswerden. Und wenn er ganz und gar Sünder wäre, in seinem Personkern, wenn 
also die Sünde die Person derart durchdringt und betrifft, dass sie dadurch Sünder 
geworden ist, würde diese Existenzbestimmung in allen Versuchen, die Sünden 
schuld zu begleichen, nur perpetuiert. Hier gründen die Probleme der Versöhnung, 
Rechtfertigung und Erlösung von Schuld und Sünde: Wie könnte man das Seine 
dazu tun, wenn man durch und durch von der Sünde bestimmt ist und sie stets 
in Anspruch nimmt, wenn man sich von ihr distanzieren will? Vergebung hat da 
gegen eine Pointe darin, dass sie Zuspruch eines anderen ist, der den Schuldigen 
von sich distanziert. In dieser Funktion tritt üblicherweise die Reue auf, mit der 
der Schuldige sich von sich distanzieren möge, wenn er vom Gewissen getrieben 
und gebissen erkennt, was er getan hat. Das Gesetz als Spiegel soll das anzeigen, 
so wie die Beichtspiegel des Mittelalters. Dann wäre die Selbstdistanzierung das, 
was der Schuldige von sich aus zu leisten hat, wenn es denn zur Umkehr (der Buße) 
komme. Aber genau diese Logik des Gesetzes ist prekär: Sie mag (bestenfalls?) zur 
Selbsterkenntnis und dem Entsetzen über das Getane und sich selbst führen. Aber 
führt sie auch darüber hinaus? Ist das Gesetz vergebungskompetent oder heilspo 
tent? Das sei es nicht, so das protestantische Credo von Luther wie Kierkegaard, 
mit Paulus. Die leitende Intuition gründet in der Erfahrung, dass das Gesetz al 
lenfalls in die Verzweiflung führt, aber nicht aus ihr heraus. Dazu bedürfe es nicht 
nur des Anspruchs, sondern des Zuspruchs eines anderen. Ricceurs Antwort in 
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La me moire, l 'his to ire, l 'oublie auf die Fragen, wie wir vergeben können und was 
da gesch.ehen mag, lautet daher: »del ier l'agent de son acte«13. Die Pointe dieser 
U h id · · d · {/' Si h fft d Raum für den zweiten, ntersc ei ung ist aber as, was sie erö. net: ie sc a en · . 
den entscheidenden Satz, mit dem Vergebung zugesprochen wird: »tu vaux rmeux 

h · x ,? Wodurch que tes actos«>'. Nur, woher kommt der Zuspruc .tu vaux m1eu · · · · 
Wird er möglich? Wäre er nur ein Erfahrungssatz, der andere werde sich schon 
noch bessern, wäre er so schal wie banal. Soll er mehr sagen, ist er ein Sagen, das 

· h · · · · · h · t kei ne Erwartung die nie t gedeckt ist, das m abgründiger Weise ungesic ert is , ' 
· · E · E b ib · h iib die Ordnung des Erwart- rnrt emer 1 rfüllung rechnen könnte. 1 r eg1 t sic u er 1 

baren außerordentlich hinaus. 

5. Die Maximalsünde: Akedie 

1'h · · ·· · . h id den grammatischen eologisch von Sunde zu sprechen, bedarf emer entsc ei en .. 
D 'f" . S d ... Pl. lsindrechtschhcht I ferenz. Sünde im Singular und im Plural. un en im ura · . . 
· b · T d · u·· b d Gebote - im Wissen darum, zu estrm men: atsün en wie ertretungen er 

·· 1· h · F ih · d d Missbrauch wofür man rnog ic erweise sogar gewollt, in aller 1 rer eit un eren ' 
. . . . R . d Ethos (bzw. der Moral), verantwortlich ist. Sünden spielen daher im. eg1ster es . . . 

1 S h ld · h übli eben Sitz 111 der a so der Handlungslogik, in der die Rede von c u 1 ren u 1 
Sprache hat. 

. . . .. . s·· d . S ngular nicht. Denn Eben diese ethische Verfasstheit passt fur die un e im 1 .. 
S . . f'·· · törtes Gottesverhalt- unde im. Singular ist eine theologische Kategone ur em ges . . . 

. l di ) S.. de ist nicht e1gent- n1s (nenne man das Unglaube, Verzweiflung oder A ce re· un 
1 . F hl d L s noch des Ethos Ich eine Tat oder ein Irrtum, daher weder als 1e er es ogo . 

. . .. di Verhältmsses zur recht bestimmt. Denn sonst würde auch die Entstorung ieses . 
S , . . . . l ) d n und das wäre eme ache von Logos oder Ethos (von Wissen oder Wo len wer e '. · 
U . ll d Vertrauen (oder der nterbest1mmung des Glaubens. Wenn Glaube vor a em em 
L. . 1 d ¥ rlust des Vertrauens iebe) analog ist, muss Sünde Störung oder Mange o er e 
sein - und nicht nur ein Fehler im Wissen oder Wollen. .. 

. ~ . b enannten Todsunden Em Beispiel kann das verdeutlichen. Zu den sie en sog . di 
( . . . .. d M" htums die Aked1e, ie oder kardinalen Lastern) zählt seit den Anfangen es · one . d 
( . h l i (bi s zur Depress10n un etwas ungenau leider) nicht selten mit der Melanc o re 1 , . . .. 

. . d . . alisierend mit tnstitw zum Burn-out) gleichgesetzt oder moralisierend un trrvi . p . 
. t wird.15 Die . omte Und otium, Traurigkeit, Faulheit und Müßiggang, vermeng 

13 Ricreur: La memoire, l'histoire, l'oubli, S. 637- 
11 Ebd., S. 6+2. . d f l ndermaßen (übers. 
1• . . . . SC S _525 schilderte as 0 ge 0 V.gl. Evagnus PontJcus: Prakt1kos 12, 171, · 520 ' . d . t 

011 
allen Dämonen 

VG B .. · M. d" · <genannt WH ,is v . · . ader): »Der Damon der Aced1e, der auch> . rttags amon . , . lt seine Seele bis zur 
der lästigste. Er tritt um die vierte Stunde an den Mönch heran und umrnlge · 
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der Akedie lag aber anders, tiefer und ernster. Sie ist für das Verständnis von 
Sünde relevant, weil sie weder Wissen noch Wollen, weder Logos noch Ethos ist, 
sondern basal ein Pathos, eine affektive Befindlichkeit - für die nicht eigentlich 
ein Missbrauch der Freiheit verantwortlich zu machen ist. 

Ungefähr zwischen 10.00 und 1+.00 Uhr, um die Mittagszeit also, wenn die 
Sonne am höchsten steht und stillzustehen scheint, der Rhythmus der Zeit ins 
Stocken gerät und die Zeit nicht mehr vergehen will, in der Zeit der kürzesten 
Schatten, überfällt den Eremiten in der Wüste der Mittagsdämon. Die umgebende 
Welt drängt sich schattenlos auf, die Dinge werden bedrängend - und alles wird 
unlesbar; seiner Nuancen und Übergänge beraubt. Akedie als Grundbefindlich 
keit ist die Negation des kedos (K~Oo~), der Sorge und Trauer (um jemanden) in 
Leid, Not und Elend. Darin besteht ihre gravierende Differenz zur tristitia (rnit 
der sie später gleichgesetzt wurde). Akedie ist eine abgründige Sorglosigkeit aus 
Sinnlosigkeit. Sie ist ein Zerfall des Sichsorgens - um sich, um den Nächsten und 
um Gott. Sie ist noch nicht einmal Trauer um etwas, nicht Leid an etwas, sondern 
leeres Leid bis zur Leidensunj'iihigkeit der Leidlosigkeit in der Stumpfheit und 
Leidenschaftslosigkeit. Lebensmüdigkeit ist eine lebensgefährliche Befindlich 
keit. Sie ist nicht nur Erfahrung einer Leere (der Abwesenheit von Sinn), sondern 
- mehr noch - Zerfall der Erfahrungsfähigkeit. Das könnte man transzendental- 
theoretisch das Maximalübel nennen. 

Wer alles verloren hat und jeden Verlust als eingetreten antizipiert, wer ohne 
Welt noch lebt und dann nicht mehr leben will, hat keinen Lebensraum mehr, 
keine Lebenszeit, keinen Lebenswillen. Verlust von Welt und Selbst, von Sinn und 
Lebenswille - das kann mönchisch gesehen nur am Gottesverlust liegen. 

Wenn in dieser Leere der Geist erwacht aus seiner weltlosen Versonnenheit - 
kann er entsetzt sein, wie von Pan überfallen, über die Weltlosigkeit dieses (Nicht 
mehr-)Glaubens, über die überirdische Ruhe und Ordnung, in der die Welt nichts 

achten Stunde. Zuerst bewirkt er, dass die Sonne aussieht, als bewege sie sich kaum oder gar nicht; 
rn fünfzigstündig läßt er den Tag erscheinen. Danach zwingt er ihn, ununterbrochen zu den Fenste r 

zu schauen, aus der Zelle fortzuspringen, gespannt zur Sonne zu blicken, wie lange es noch bis zll 

neunten Stunde sei, und bald hierin bald dorthin zu spähen, ob nicht einer der Brüder[ ... ] Zude~: 
flößt er ihm Haß auf den Ort ein, ja auf das Leben selbst, auf seiner Hände Arbeit, und dass die~l~et 
unter den Brüdern verschwunden sei und keiner da ist, der 'frost spendet. Wenn sich jemand fin 1 

der in solchen Tagen den Mönch beleidigt, so fügt der Dämon auch dieses zur Mehrung seines Hass~ 
hinzu. Auch treibt er ihn zur Begierde nach anderen Orten, wo sich leichter finden lasse, was de 

. . . I ... t hinzu, Beda_rf dient, wo er eine Arbeit verrichten könne, die viel leichter und gedeihlich sei; er ug . h 
· . G"ttlic e es sei nicht Sache des Ortes, dem Herrn wohlzugefallen, überall - sagt er - lasse sich das 0 d 

anbeten. Daran knüpft er die Erinnerung an die Anverwandten und die frühere Lebensweise un 
stellt ihm vor, dass das Leben noch lange gehen könne, wobei er die Mühen der Askese vor Auge~ 
malt. Und er setzt, wie man sagt, alle Hebel in Bewegung, damit der Mönch die Zelle verläßt u~d 
vom Kampfplatz flieht. Diesem Dämon folgt sogleich kein anderer nach; eine Art Friedenszustand 
und unaussprechliche Freude überkommt die Seele nach dem Ka mpf.« (Bader: Melancholie u 
Metapher, S. 9 f.). 
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lllehr bedeutet? Als die Erde noch wüst und leer war, war noch keine Schöpfung. 
In dieser gottlosen Lage entdeckt sich der Akediker in der Mittagshitze. 
Wenn die größte aller Todsünden so ist: einen überfällt, ohne es zu wollen, 

wird fraglich, ob und wie Sünde in diesem Sinn noch als Schuld zuzurechnen 
wäre. Ist sie doch weder gewusst noch gewollt, nicht Tat oder Irrtum. Kann ich 
Verantwortlich gemacht werden für den Verlust an Vertrauen oder die Störung 

. ? 
eines Verhältnisses - wenn diese Störung weder gewusst noch gewollte Tat ist. 
Niemand würde einen Kranken als der Depression schuldig befinden, im Gegen- 
t ·1 U · · · · · · · b .. d. anders als das ei . nd wenn Sünde im Smgular sich so zeigt, ist sie a grun ig ' 
llloralische Vorverständnis meinen könnte. 

6. Zwischenstand: zur Rede von Schuld im Unterschied 
zur Sünde 

Ist S h · · .r: D · d Fragen auf die (dem > c .uld: eine protestantische Erfindung? as war eme er· ' . 
A b ht ird Erne protes- nspruch des Herausgebers folgend) Antwortzuge en gesuc w · . 
t · .. · · h b iff schichtlich zu sem. antische Erfmdung scheint sie weder problem- noc egn sge .. · 
S h 1 · · . . · die deuteronom1stl- c u d ist mamfest präsent m der Logik des Gesetzes, wie es ' . . 
h T . ' 1 h di priesterschnfthche sc e heologie des Alten 1estaments kennt, ana og auc ie .. 

Th . . h c I{ · ik eitens der fruhen eolog1e des Tempelkults und erst recht die sc arre rrti s . .. 
Prophetie. Die torakritische Verschärfung des Sündenbegriffs bei Paulus (Rom 7) 

d . , . . . . h 1. h h vorprotestanusch. uri ihre Entfaltung m der Mönchstheologie ist sic er ic auc 
E bl. I R b d der auf den Pro- s iebe daher die Moralisierung der Schuld a s est estan ' . 
t . . . di ittelalterhche Ver- estantismus zurückgehen könnte, wäre da nicht bereits ie m 
kürzung der Akedie auf tristitia und otium. h d 

Ab h · hab I lturgeschichtlic er er woher kommt dann diese Vorstellung, ier na e (U . 
p 1. h d r protestantischen, rotestantismus Maßgebendes beigetragen? Vermut ic aus e . 
w · · · · · 1· h d vielleicht sogar Ver- enn mcht puntamschen Vertiefung, Vermner ic ung un . .. 

1 . ) . G . Damit wurde al er- ewigung des Schuldbewusstseins (oder -gefühls 1m ewissen. . b . 
d . . . l.. kl. I Bewusstseins. Da e1 ings der Protestantismus zum Inbegnff des ung uc ic zen . . 

1 . . . .. ·1 · . Dass Sünde mcht so lte die Pomte der luthenschen Sundenlehre anders 1egen. · . .. 
. . . . . rt gegen Jede Uber- aus eigener Kraft und Vernunft zu überwmden 1st, argumentie . 

.. droht die Krankheit Schätzung und Uberforderung des Menschen. Denn sonst · d 
.. de du kannst, denn u zum Tode namens Verzweiflung, zumal wenn gefordert wur ' . 

l . d . ht zu leisten ist, ohne so lst sie überwinden, und man einsehen muss, dass as me ~ h in 
£ D. p · te emgedenk dro t 0rtzuführen wovon man loszukommen sucht .. 1eser om . d 
d · ' . s dem Fliegenglas es er Wirkungsgeschichte des Protestantismus der Ausweg au d 1 1 e S . · f der Sün en e ir chuldbewusstseins vergessen zu werden: Die ganze Vertie ung . . 
. . l Freiheitsbewusstsems 
Ist Folge und retrospektive Explikation des evangelise 1en 
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(mehr noch des entsprechenden Gefühls). Freier Herr aller Dinge und nieman: 
dem Untertan zu sein, ist Kern und Stern der Rechtfertigungslehre. Daher auch 
dienstbarer Knecht und jedermann Untertan zu sein, ist als ethische Folge nicht 
moralisch oder gesetzlich zu verkürzen, sondern Luther zufolge die schlicht indi: 
kativische Konsequenz, zugunsten anderer zu leben und zu handeln und darin im 
Grunde das Gesetz zu erfüllen, wenn nicht sogar im besten Sinne zu überschreiten. 

Der so verstandene Glaube ist gerade nicht gequältes, unglückliches Bewusst· 
sein, sondern ein Aufatmen von religionsgeschichtlicher Weite, eine (nicht unge· 
fährliche) Horizonterweiterung, um nicht zu sagen der Übergang in ein Jenseits 
von Gut und Böse (als Jenseits gequälter Moralisierung des Gottesverhältnisses). 
Sünde ist diesseits von Gut und Böse und daher eine eigentlich amoralische oder 
prämoralische Kategorie, wie der Glaube auch, dieser jedoch eine jenseits von 
Gut und Böse. Dass dann das Problem auftritt, wie beide auf das Ethos zu bezie· 
hen sind, ist klar. Aber davon müssen sie erst einmal unterschieden werden, denn 
»Unterschiedenes ist[ ... ] gut«16. 

der einen Ordnung in Ordnung ist, ist in der anderen ein Verstoß. Interkulturelle 
Konflikte manifestieren das permanent. . 

Kant meinte zum Weltbegriff: Welt sei ein Horizont von Horizonten, also die 
regulative Synthesis aller verschiedenen Horizonte. Gibt es entsprechend eine 
Ordnung von Ordnungen, eine allumfassende Metaordnung, in der und von. der 
her alle Konflikte zu entscheiden sind? Prätendiert wird das ebenso philosophisch 
(Vernunft) wie theologisch (Gott). Aber aufgrund der unhintergehbaren Perspek 
tivität und Geschicht] ichkeit dieser Ordnungsentwürfe bleibt das prätentiös - und 
allenfalls ein Ansinnen zur Orientierung, nicht aber eine universale Obligatwn 
oder gar eine metaphysisch zu erhärtende Behauptung. 

Offenbar sind für die Rede von Schuld Voraussetzungen genauer namhaft zu ma· 
chen: 
L Schuldig kann nur der Mensch sein, sofern er verantwortlich ist für seine relativ· 
freien'? Handlungen und seine Willensbestimmung. Wäre der Wille schlechthin 
unfrei (absoluter Determinismus), wäre der Mensch ebenso wenig verantwortlich 
wie eine Pflanze, die wächst, wie sie wächst, oder ein Tier, das frisst, wie es frisst. 

Gott hingegen gilt als schuldunfähig per definitionem: Gott kann nicht sün· 
digen.18 Die klassische Analogie dazu ist der absolutistische Fürst, der sein Recht 
nicht übertreten kann, weil er in der Übertretung neues Recht setzt. Gott - so 
muss man schließen - ist immer in Ordnung. Ob es jedoch so einfach ist, wäre 
zu prüfen. Wenn Gott eine Sintflut über seine Welt kommen ließ, wenn gar arn 
Ende die annihilatio mundi drohen sollte - wäre das nicht ein Selbstwiderspruch 
gegen sein Schöpfersein und seine Treue zum Geschöpf? 

3· Schuldig ist jemand aufgrund einer Tat (gewollt oder gegebenenfalls ungewollt), 
mit der eine Ordnung verletzt wird. Schuld kann damit an drei Stellen au:treten: 
als Bestimmung der Tat (schuldhaft), des Täters (Schuldiger) und der Tatfolge 
(Schuld als Folge der Tat). . 

U b d h . 1· h . h . anze Ordnung nicht n e ac t bliebe damit, dass mög ic erweise auc eine g 
· o · h ld · erden auch wenn in rdnung sern kann. Anders gefragt: Kann man sc u 1g w , . 
man sich an die Ordnung hält? Die Frage ist schon geklärt: Selbstredend ist das 

.. . . · d · L. ht anderer Ordnun- nioghch. Denn sich an eine Ordnung zu halten, wir im ic e · 
ldl · I · Iten Das ist jedoch gen oder späterer nur selten als Gewähr für Schu os1g cert ge · . . 

I · L · · 0 d d · 'et zt gelten srnd jetz: ceme izenz zum Relativismus. Denn die r nungen, re J · ' · 
auch einzuhalten19 - es sei denn man kommt in Gewissenskonflikte. 

' 

z. Schuldig werden kann man nur unter Voraussetzung einer Ordnung, gegen die 
man schuldhaft verstößt. Üblicherweise ist diese Ordnung natürliches oder posi· 
tives Recht, theologisch ist es Gottes Recht, philosophisch vor allem die Ordnung 
der Vernunft. Schuld ist somit ordnungsrelativ - was einige Probleme nach sich 
zieht: Denn Ordnungen gibt es viele und ihre Geschichtlichkeit macht es nicht 
einfacher. Ungeschriebene Ordnungen wie die Sittlichkeit und die historische 
Pluralität und Plastizität der Ordnungen führen in Ordnungskonflikte. Was in 

. . 0 d d Schuld der Ord- 4. Es ist daher zu unterscheiden: Schuld in der r nung - un . 
. . 0 d und werde nicht nung. Die Intuition, wer sich an die Gebote halte, sei in r: nung 

h . . . . · r · t sich im Luthertum so uld1g, ist zerbrochen, zu Recht. Der Konflikt manuest1er e " 
. a E h . d ng zum 1yrannen· llllt seiner Zwei-Reiche-Lehre. Denn Bonhoe11ers 1 ntsc er u 

. . · d Obrigkeit Untertan lllord war eine Uberschreitung der alten Regel, man sei er 
(da. diese Ordnung von Gott gesetzt sei). . J h 

d . d Theologie des z.o. a r- Da es Schuld der Ordnung geben kann, wur e rn er 
h h on schuldhaften, un- underts vom strukturellen Bösen oder malum gesproc en, v 

. 1 . 1· später auch von der gerechten Ordnungen (ausgehend vom Nationa sozra isrnus, 
Weltwirtschaftsordnung oder dem Kolonialismus). . . h 

. . h h _ J. urisusch eth1sc Das Problem dahinter ist gravierend und - soweit ic se e . .' 
. . w· I lichke1ten in denen und theologisch kaum befriedigend gelöst. Wenn die rr c . ' G . 

) ob· ekuven e1stes Wir leben, zunehmend von Strukturen des (einst so genannten J .. (" 
. ··f . er weniger Tater im geordnet und bestimmt werden, sind es immer o ter rrnrn h [; 

S . . . . d egebenenfalls sc u inne natürlicher Personen), die Verantwortung tragen un g 

16 Hölderlin: Sämtliche Werke, S. 92. 
17 Die problematische Voraussetzung menschlicher Willensfreiheit wäre eigens zu erörtern. 
18 Vgl. zur näheren Begründung Dalferth: Gott., S. 128ff. 

. . .. . . ' . d d. durch sie eröffnete Reserve zu er· 19 Ju r ist isch ware indes an die Radbruch sehe Formel un ie 
innern. 
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dig werden, wenn sie fehlgehen. Wissenssoziologisch gesagt leben wir in Struk 
turlogiken, die nicht zureichend handlungslogisch zu analysieren sind. Die regel 
mäßig wiederkehrenden Klagen über den Mangel an Verantwortung sind daher 
vor allem ein Symptom dafür, dass die Suche nach einem verantwortlichen Täter 
ins Leere läuft. Ähnlich ist die Problemdiagnose eines Verfalls von Verantwor 
tung bzw. von deren institutioneller Dissemination so plausibel wie lediglich die 
Oberfläche einer Umbesetzung der Handlungslogik durch Strukturlogiken. Das 
führt in eine Krise der Rede von Schuld, die sich sukzessive disseminiert (wenn 
nicht naturalisiert), sofern Strukturen verantwortlich zu machen, zur Zerstreu 
ung der Verantwortung führt. 

Eine Ausweitung und Entpersonalisierung als Schuld einer Struktur ist nicht 
unproblematisch. Denn damit wird Schuld vom Schuldigen gelöst und oerobje+ 
tioiert (und metaphorisch von der Schuld im Blick auf Strukturen gesprochen). Es 
gäbe dann nicht nur objektiven Geist, sondern auch Ungeist, wenn nicht Gespens 
ter. Denn objektivierte, eigendynamische Größen als schuldig oder schuldhaft an 
zusprechen, mit der Folge, dass infiziert, mitschuldig wird, wer an diesen Struk 
turen partizipiert, kann zu neuem Geisterglauben führen: als gäbe es dämonische 
Machte, von denen man besessen sein könne (oder man könne diese Besessenheit 
gar nicht vermeiden, wenn man an der Weltwirtschaft partizipiere). Psycholo 
gen könnten hier schnell Projektion und Abspaltung der eigenen Verantwortung 
vermuten. Daher muss man mit dem Übergang von der persönlichen zur struktu 
rellen Schuld vorsichtig umgehen. Denn es ist eine Übertragung (metaphorisch, 
aber keineswegs nur uneigentliche Rede). 

Wenn Gesetze der Korrektur und Erweiterung fähig und bedürftig sein kön 
nen, ist damit die Voraussetzung gemacht, sie seien fallibel. Nicht nur Konzilien, 
auch Gesetze können irren, weil ihre Geber fehlbar sind oder die Zeiten sich än 
dern. Die Geschichtlichkeit von Ordnungen bedingt, dass sie veralten können und 
dann möglicherweise nicht mehr ihrer Funktion dienen (Recht und Ordnung zu 
umschreiben - um Schuld identifizierbar zu machen). Eine Rechtsordnung, in der 
es nicht verboten wird, Kinder zu schlagen, gilt heute als unzulänglich; aber gilt 
sie dann (wie weitgehend?) als schuldig? Nicht das Recht selbst würde man schul 
dig nennen, aber die jeweilige Ordnung unterbestimmt und daher mitschuldig 
daran, solche Schuld nicht zu benennen und zu verbieten. Wenn eine Ordnung 
stets Ausdruck eines Becbtsbewusstseins'" wäre (wie eines mangelnden Schuld 
bewusstseins etwa in diesem Punkt) und wenn diese Ordnung daher die Perpe- 

20 Gustav Radbruch meinte: »Heute ist von der Lehre von den affectiones scripturae [ .. ] kauJ1l 
noch ein Stein auf dem anderen, sie ist überflüssig geworden, seit nicht mehr die Schrift allein, son 
dern neben ihr auch das religiöse Bewußtsein als Offenba rungsquelle anerkannt wird. TJnd so besteht 
begründete Hoffnung, daß analog die Jurisprudenz bald neben dem Gesetz das Rechtsbewußtsein als 
Rechtsquelle anerkennen und so des Dogmas von der Vollkommenheit des Gesetzes wird entraten 
können.« Radbruch: H.echtsphilosophie I, S. 41gf. 
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tuierung von schuldhaften Verhaltensweisen erlaubt (wenn nicht befördert), ist 
offenbar (ex post gesehen) mit dieser Ordnung etwas nicht in Ordnung. 
Die Verdopplung des Ordnungsbegriffs zeigt einen Unterscheidungsbedarf an: 

zwischen faktischer wie symbolischer und imaginärer Ordnung. So zu unterschei 
den wird nötig, wenn man die faktisch geltende Ordnung von einer kommenden, 
besseren unterscheiden will. So heikel das ist (zumal wenn man Recht nur als 
funktionales Steuerungssystem der Politik verstünde), muss man doch unterschei 
den können, wenn man auch die Rechtsordnung für schuldfähig hält und ihr 
Verantwortung und ein Minimum an freiem Willen zuschreiben will. Wer das 
vermeidet, würde das System für nie und nimmer schuldfähig halten. Aber das 
wäre eine prinzipielle Exkulpation, die einen Infallibilitätsanspruch zur Folge 
hätte. Für ein demokratisches Rechtssystem wäre das abwegig. Daher ist bereits 
die biblische Tradition eine fortgesetzte Rechtsrevision: vom Sinai über Hiob bis 
zu den Propheten, wie es sich im Neuen Testament verschärft. 

7. Ist Schuld sichtbar und darstellbar? 

D. .. h d 1· h dass Schuld nicht 1e Voraussetzungen von Schuld zu klaren, mac t eut ic , 
an und für sich Schuld ist. Im hiesigen Zusammenhang ist die spannende Frage 
phänomenologisch wie hermeneutisch kompliziert: . 

I . . . . d · k.. nen wenn sie denn st Schuld sichtbar) Das müsste sie sein, z urrun est sem on · ' 
· B' · · · h · h b erden können sollte. irn i ld darstellbar sei und dann für Betrac ter sic t ar w 
S h 1 . . . . d .. di u raussetzung der Phä- c u d zeigt sich und kann gezeigt werden, as ware ie vo 
nomenalität von Schuld. 

D. . . .. S h ld· Schuld sei per se un- . 1e Gegenthese wäre die der Noumenalitat von c u · . . . 
· 1z· · D ·1 d 1 olches intelligibel, aber sic tbar. enn Schuld sei ein Zurechnurigsurtei un a s s 
. . . . . . .. E · t die Frage: Ist Schuld mcht die Beschreibung emes sichtbaren Phanomens. rgo is 

sichtbar oder unsichtbar? . 
. . . · h r· hrlich Führt sie Die Frage nach der Sichtbarkeit von Schuld ist me t unge a · 

d . . . . . h G · ht den Schuldigen als och m die Tradition der vergeblichen Versuc e, vor enc . . 
S E h d gsgrund mit S1cht- chuldigen nicht nur zu beurteilen, sondern den ntsc er un .. . 
b . .. · kä ·es [deal moghchst arke1ten zu belegen bzw. zu begrunden. Und das, so em pre ar · ' . l 

d d technische Mitte noch, bevor es zu Straftaten kommt. Dazu wurden un wer en . . 
. . d Ph siognom1k bis zur bemüht, vom Lügendetektor bis zum Hirnscan, von er Y 

1 S . l" dass man dem Schu - chädelverrnessung. Und es gehört zu den Gememp atzen, . 
1 . A h in noch mit den tee I d1gen seine Schuld eben nicht ansieht, weder vom ugensc e d h 

. . . . . . . . . h ll ¥ ehe Straftäter urc nisch tiefsten Embhcken m sem Hirn. Srnd doc a e ersu ' . 
. . . . .. . blich Auch wenn eme Gesichts- oder Hirnvermessung zu identifieieren, verge · . 

1 . . d .. f e am Flughafen me .rt verlockende Vision aller Neurowissenschaftler sein ur t ' 
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mit Nackt-, sondern mit Hirnscannern entschlossene Attentäter zu identifizie 
ren. Aber auch dann bliebe das Urteil über die Entschlossenheit nur erschlossen. 

Es mag dereinst Verfahren geben, die im Hirnscan sichtbar machen, ob jemand 
lügt. Dann wäre der, der seine Schuld leugnet, visibel identifizierbar. Aber was ge 
nau würde man bestenfalls sehen können? Dass sich jemand für schuldig hält, also 
eine neuronale Aktivität, die Schuldgefühle oder Schuldbewusstsein anzeigen mag 
(wenn denn die Interpretation der Synta.r von Neuronenaktivität in bestimmten 
Bereichen eine Semantik von Schuld erlauben würde). Damit würde nicht infal 
libel das Vorliegen von Schuld sichtbar, sondern lediglich eine Hirnaktivität, die 
auftritt, wenn sich jemand für schuldig hält oder ertappt fühlt - auch wenn er 
gar nicht schuldig ist. Folglich lässt sich das Urteil schuldig prinzipiell nicht an 
Apparate delegieren, auch nicht an die neurowissenschaftlichen Interpreten der 
entsprechenden bildgebenden Verfahren. 

Analoges ist der lebensweltlichen Erfahrung völlig selbstverständlich. Denn 
ähnlich steht es mit dem Eindruck, den man angesichts einer schlecht überspiel 
ten Lüge eines anderen haben kann: Man meint, ihm seine Schuld anzusehen, 
woran auch immer. Da sind Verhörspezialisten und Psychologen, Richter und viel 
leicht Seelsorger aufgrund ihrer Gesprächserfahrung möglicherweise kompetent, 
an einem Stirnrunzeln oder dem Erröten etwas zu sehen, also das Vorliegen von 
Lüge visibel identifizieren zu können. Aber was sieht man, wenn man jemanden 
schamvoll erröten sieht? Wiederum allenfalls, dass er sich schuldigji1hlt. 

Charles Darwin notierte in seiner Studie The Expression of Emotion in Man 
and Animals phänomenologisch präzise über das Erröten: »BLUSHING is the 
most peculiar and the most human of all expressions. Monkeys redden from pas 
sion, but it would require an overwhelming amount of evidence to make us be 
lieve that any animal could blush. The reddening of the face from a blush is due 
to the relaxation of the muscular coats of the small arteries, by which the capil 
laries become filled with blood; and this depends on the proper vaso-motor centre 
being affected. No doubt if there be at the same time much mental agitation, the 
general circulation will be affected; but it is not due to the action of the heart that 
the network of minute vessels covering the face becomes under a sense of shame 
gorged with blood. We can cause laughing by tickling the skin, weeping or frow 
ning by a blow, trembling from the fear of pain, and so forth; but we cannot cause 
a blush [ ... ] by any physical means - that is by any action on the body. It is the 
mind which must be affected.«21 

Im genuin menschlichen Gefühlsausdruck des Errötens zeigt sich eine Affek 
tion. Aber der leibliche Ausdruck einer (nicht nur mentalen) Affektion erlaubt al 
lenfalls einen Zweifel an der Aufrichtigkeit der gleichzeitigen Äußerung, nicht 

21 Darwin: Expression of Emotion in Man and Animals, S. 148. Es folgt: »Blushing is not only 
involuntary; but the wish to restrain it, by leading to self-attention actually increases the tendency.« 

i 

I 
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aber den Schluss auf der Lüge schuldig. Dieser (möglicherweise ja plausible) Rück 
schluss bleibt ein Schluss ein Urteil also für das der Urteilende selbst die Verant- 

' ' wortung übernehmen muss. 
Das Problem der Sichtbarkeit verschärft sich noch, sofern auch die basale Vor 

aussetzung von Schuld konstitutiv unsichtbar ist: die Willensfreiheit. Deren Ge 
brauch zeigt sich zwar, aber ihre phänomenalen Konsequenzen, so oder so ent 
scheiden zu können, sind immer ambig, weil Freiheitsgebrauch stets durch vieles 
bedingt ist. Die transzendentaltheoretische Prämisse der relativen Willensfreiheit 
indes oder die entsprechende juristische Voraussetzung sind, was sie als Voraus 
setzungen sind: nicht Beschreibungen von Phänomenen, sondern Zuschreibungen 
an Personen. 
Wenn man aus der Unsichtbarkeit der Freiheit (wie im Falle der Seele) auf ihre 

Nichtexistenz schlösse wäre das ein klassischer Fehlschluss. Es gilt eben nicht, 
Was im Zeitalter der bildgebenden Verfahren, der AV-Medien, des Web und der 
Televisionen zur Denkgewohnheit geworden ist: Ich bin sichibar; also bin ich (oder 
in nachmodernem Cartesianismus: Ich bin im Fernsehen, also bin ich), oder um 
gekehrt: Wer nicht sichtbar ist, ist nicht. Es gilt auch nicht, was ist, muss sichtbar 
sein, sonst ist es nicht. Auch wenn Sichtbarkeit zum Grundwert wissenschaftlicher 
Tätigkeit gemacht zu werden im Begriff ist, wird diese idee ß.re damit nicht richti 
ger. Weil Willensfreiheit kein visibles Phänomen ist, den bildgebenden Verfahren 
d h · · · l · · h ih B t · ·t ng auf einem nicht a er prrnz1p1e l unzugänglich bleibt, beru t 1 re es 1e1 u . .. . 
gültigen Schluss ex inuisibilitate (so, wie historische Schlüsse ex silentw ungulug 

· d) D' · · · · h h · ihrer (zum Glück ab- sin . 1e Absurdität solch emes Schlusses zeigt sic auc 111 " 

· ) I{ · .. üb flü · Zurechnungen wären weg1gen onsequenz: Das Rechtssystem ware u er· ussig, ~ 
· h .. · · · · h z I n nicht aus den Kon- rue t mehr moghch und Urteile unerheblic . war can n ma . . 

sequenzen auf die Ungültigkeit ihrer Voraussetzungen schließen, aber 111 diesem 
Fall ist die Geltung als reductio ad absurdum wohl plausibel. . . 

D A d l . . . . . d S l achgesch1chthch gese- er us rue ~ Schuld ist - wie Freiheit o er ee e - spr 
h · E .r;· rr. · htb , rt Daran ändert auch en eine rJtndung zur Benennung von etwas onsic ar et · . 
I . . . · h Schuldbewusstsem cein fazialer Ausdruck oder kein neuronales Anzeic en von . 

· d 1 · G . stand oder kerne oder -gefühl etwas. Mit dem Ausdruck Schuld wir 1:8111 egen - 
Bandlung als solche benannt. Schuld wird nie in erji1llter Anschauung gegeben 

· h · · · · B · · 1 A n und im Sinn haben. sein, auc wenn wir unendlich viele e1sp1e e vor uge . . 
. .. . . . . ihr I{ equenzen die ieman- Daher ist zu prazrsieren: Die Handlungen bzw. 1 re ons ' . 

h Id . ochen wird, smd dem zugerechnet werden und derentwegen er sc u 1g gespr 
. ldh ft T t n ebenso sichtbar durchaus und in der Tat sichtbar. Insofern sind schu a te a e . 

. . . dl I . h uzurechnen, ist aller- wie im Bild darstellbar. Sie einem Täter han ungs og1sc z . . 
di . . . d einer aud10v1suellen mgs bereits em Schluss der im Falle des Augenzeugen o er 
A ' . h d dessen Verursachung ufzeichnung zufolge den Verursacher vor Augen at un c· F 

1 
) 

b . h II dl gssequenzen im 1 m ezeugen bzw. beweisen kann. Insofern sind auc - an un . 
. . d S h ldigwerden sichtbar oder Szenen (irn Standbild) darstellbar, in denen as c u 
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wird. Das ist in einer Sequenz mehrerer Szenen im Bild bzw. in Bildern oder in 
einem Film leichter. Denn das Urteil bezieht sich stets auf einen zurechenbaren 
Handlungszusammenhang, der als Zusammenhang (meist) nicht in einem Bild 
darstellbar ist. Das wird erst möglich, wenn eine bekannte Geschichte vorausge 
setzt oder ein erwartbarer plot unterstellt wird, in den das Einzelbild eingebettet 
werden kann. Die klassische Szene dafür ist der paradiesische Griff zum Apfel. 
Die aporetische Szene dafür ist Abrahams Opferung Isaaks, wenn das Messer hoch 
erhoben über dem gefesselten Isaak schwebt. Die abgründige Umkehrung dessen 
ist die Szene des Ecce homo, in der der Unschuldige in der Rolle des Schuldigen, 
Verurteilten und Verspotteten präsentiert wird. Insofern ist die jüdische wie die 
christliche Religionsgeschichte auch Ausdruck der Arbeit wider den Augenschein: 
Der Schuldige erscheint nicht als solcher und der Unschuldige wird zu Unrecht 
für schuldig gehalten. Traue Deinen Augen nicht!, wäre die schuldhermeneutische 
Moral von der Geschicht', von Adam bis Christus und darüber hinaus. 

Daher ist es ratsam, davon auszugehen: Schuld ist unsichtbar, auch wenn be 
stimmte schuldhafte Handlungen (wie ein Mord oder eine Lüge) vor Augen ste 
hen. Aber Schuld ist als solche nie sichtbar - sowenig man sie jemandem ansehen 
kann. Eine Probe aufs Exempel ist, Bilder zu identifizieren, die Schuld zeigen oder 
das zumindest insinuieren oder diesen Schluss zuspielen. Ähnlich wie Vergebung 
in keinem (Stand-)Bild zu zeigen ist, scheint das in der Regel auch für Schuld zu 
gelten - weil nur der Kontext einer Ordnung eine Tat als Vergehen dagegen iden 
tifizierbar werden lässt. 

8. Zum Beispiel: Caravaggio 

Im Gemälde David mit dem Kopf des Goliath aus der Villa Borghese in Rom gilt 
das Gesicht Goliaths als Selbstporträt Caravaggios. Was könnte das bedeuten? 
Wird hier Schuld oder Unschuld sichtbar? Goliath wurde der biblischen Erzäh 
lung zufolge schuldig durch seine Verhöhnung Israels und daher (vermeintlich) zu 
Recht getötet (im Namen Gottes). Soll dann das Bild bedeuten, dass der gestürzte 
Malergigant sich als Goliath zeigt, als schuldiges Opfer, als zu Recht gestürzt und 
getötet? Dann wäre das Bild ein gemaltes Schuldbekenntnis Caravaggios. Aber ist 
es so einfach? Oder ist es eine (anklagende?) Exposition der grausamen Enthaup 
tung eines Giganten? Ein Selbstzeugnis dessen, der sich als Fremder verkannt und 
martialisch enthauptet sieht? 

Angenommen, Caravaggio zeigt sich hier tatsächlich als gestürzter und ent 
haupteter Goliath, dann stellt sich die Frage: Gestürzt und enthauptet durch wen? 
Durch den so unschuldig wie martialisch erscheinenden David. Soll das ein Hin 
weis sein auf die für Caravaggio prekären Folgen einer Knabengeschichte rnit 
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3: Caravaggio: David mit dem Haupt des Goliath (ca. 1605, Wien). 

. . · H' · sein auf David als semem Modell für David? Und sollte das zudem em i nwets . 
. di K. l ? D s Bild als Bild ie Repräsentanten eines Volkes Gottes, Israel wie ie ire .ie: a 

d . . . . . h' huldig und unschul- enfalls zeigt kemeswegs semantisch eindeutig, wer ier sc . . 
d . . . . . . . . . h ollen Bildern m ihrer 1g ist. Es bleibt ir ritierend ambivalent - wie es anspruc sv . . 

1 . d I t retation expliziert semantischen Dichte zu eigen ist und allenfal s m er n erp 
und nicht selten problematisch vereindeutigt wird. . d . 

. . . h I · den Selbsterme n- Sybille Ebert-Schifferer sprach hier von emer »SC oc creren 
· · Darstellung als sster- gung« Caravaggios. Er »wollte, so wird vermutet, mit semer . . 

1 b ich bei dessen Onke , bender Besiegter< den Kardinal Scipione Borghese ewegen, s . 
. . . 22 Wenn und falls damit dem Papst Paul V, für seme Begnadigung emzusetzen.« . 

. . .. . 1 .. t ein Fond Israels, des em Begnadigungsappell zum Ausdruck kame - wie rnnn e . . 
iar.h b di t werden? V1elle1cht Volkes Gottes Gnade finden? Warum sollte Goliath egna ig 

. . .. d .. aus Berechnung, um dann, wenn dieser Fremde zu Unrecht getotet wor en ware, . . 
· 11 ? Dann wäre Goliath em des (ebenso zu Unrecht?) versprochenen Lohnes wi en. 

. . io (letzter Zugriff: 13. JO. 22 http://de. w i kiped ia.org/ wi k i/ Michelangelo_Mensr_da_ Cara vaggr 
201+). 
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4: Caravaggio: David mit dem Haupt des Goliath (ca. 1610, Rom). 

unschuldiges Opfer, das aus Berechnung und Bestechung zum homo sacererklärt 
worden wäre. 

Bedenkt man, warum Caravaggio fliehen musste, könnte die Pointe noch deut 
licher werden: Er sah sich womöglich als unschuldiges Opfer eines Justizirrturns 
oder zumindest als zu Unrecht angeklagt. Historisch gilt zumeist seine Verstri 
ckung in einen (im einzelnen ungeklärten) Totschlag als Grund für seine Flucht 

I 

I 
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aus Rom 1606. Am 28. Mai 1606, dem Jahrestag der Wahl von Paul V., war er ge 
meinsam mit Onorio Longhi in eine Schlägerei verstrickt, bei der Ranuccio To 
massoni tödlich verletzt wurde - mit einem Schwert. Sollte man dann erwarten, 
der Schuldige sei der Führer des Schwertes und sein Opfer der Unschuldige? Und 
wenn sich Caravaggio als Opfer des Schwerthiebs darstellt, stellt er sich dann als 
das -eigentliche. Opfer dar? Zum Täter erklärt, obwohl er unschuldig ist, aber (zu 
Unrecht?) als schuldig gilt. Dann wäre die Pointe: Er, Caravaggio, sei nur das un 
schuldige Opfer, während doch ein anderer getötet habe mit dem Schwert, nicht 
er selbst. Dann wäre er das zweite Opfer dieses Schwerthiebs, nicht aber der, der 
das Schwert geführt habe." 

Soll das heißen, dass Caravaggio mit einer solch komplizierten Selbstdarstel 
lung Paul V. zu einer Begnadigung bewegen wollte? Weckt das Bild Mitleid mit 
Goliath? Oder ist es eine Kritik an der Logik der Gewalt: der Opferlogik, wie 
Girard gesagt hätte? Klar ist all das jedenfalls keineswegs. Caravaggios römische 
Version von David und Goliath ist nicht die Darstellung von Schuld oder Unschuld, 
sondern wird allenfalls dazu durch eine zugrunde gelegte Geschichte, in deren 
Licht das Bild so oder so gesehen und gedeutet wird. Was sich zeigt, hängt von der 
Art zu sehen ab, von der Imprägnierung der Wahrnehmung durch die Geschich 
ten, in die wir verstrickt sind und die die Unterstellungen, Zuschreibungen und 
Deutungen bestimmen, mit denen wir etwas als etwas sehen. 

Das Erwartungswidrige und Kontraintuitive der Selbstdarstellung Cara 
vaggios als Goliath (wenn dem so wäre) ist, dass die übliche Identifikationsfigur 
David sein dürfte (der von Donatello oder Michelangelo entsprechend heroisiert 
Wurde). Goliath repräsentierte die Bedrohung Israels durch die Ungläubigen. Und 
im Sieg über ihn zeigte sich Jahwes Beistand in der Bedrängung durch die militä 
rische Übermacht, der in der entsprechenden Narration bezeugt wurde. - Heute, 
kulturtheoretisch weitergeführt, könnte dann Goliath als das Opfer der Gewalt 
(der Landnahme des Landes der anderen) gesehen werden, also als Figur derjem 
gen Gewalt, auf der jede Kultur aufbaut, auch die religiöse Kultur Israels. Nicht 
eine Moral von der Geschicht', aber doch einen kulturtheoretischen Topos kann 
man dann hier inszeniert finden: Kultur als System symbolischer Ordnung ruht 
auf der Exklusion des Außerordentlichen (als vermeintlich Un- oder Wideror 
dentlichem). Das oder der Exkludierte erscheint dann als schuldloses Opfer der 
(ex post legitimierten) Gewalt. Kultur ist nie schuldlos, wäre die selbstkritische 
Moral. - Kann man diese Einsicht bereits in der Geschichte Israels eingestanden 
und bezeugt sehen? 

23 A R · . . . . . · l, h der polizeibekannle Ran- . m · .ande notiert: Al_s eigentlich Schuldiger gilt h i stot-isch gese en · iff 
d . . . . . L h · S Ebert-Sehr terer: alterer und Doktor beider Rechte, der Dichter und Architekt Onono ong J. 0 

Caravaggio, S. 17; vgl. Röttgen: Caravaggio, S. 16f. 

------111111111 



416 Philipp Stoellger 

9. Schuld zwischen Erschließung, Zuschreibung 
und Darstellung 

Schuld - wie Unschuld>' - ist und bleibt notorisch unsichtbar, war die bild- und 
schuldbermeneutische Vermutung. Das hat Folgen für das Sprechen über und das 
Denken von Schuld: 
i. Schuld ist stets erschlossen und wird formuliert in Gestalt eines (synthetischen) 
Urteils über eine Tat. Damit ist Schuld ein Phänomen, das nicht eigentlich ein 
Phänomen zu nennen ist, da es nicht an und für sich erscheint. Sie ist eine Setzung, 
die unter bestimmten Voraussetzungen steht: (a) der Willensfreiheit (möglichst 
mit den fragilen Voraussetzungen von Gewissen und Verantwortungsbewusstsein), 
(b) einer Ordnung, etwa bestimmter Gesetze, (c) unter denen der Willensfreie 
steht und (d) deren Verletzung ihm situationsabhängig auch als (mehr oder we 
niger) gewollt zugerechnet werden kann und zuletzt (e) als Schuld in einem syn 
thetischen Urteil a posteriori. 

Dieses >Als< der Synthesis im Urteil ist das Problem (ähnlich dem hermeneuti 
schen, semiotischen oder piktoralen Als). Denn wird etwas als etwas bestimmt, ist 
das nicht nur fallibel, sondern - im Sinne Nietzsches gesagt - ein Gleichsetzen des 
Ungleichen: Ein empirisch gegebener Sachverhalt wird (epistemisch präpariert, 
bis er Aktenform annimmt) mit einer nichtempirischen, reflexiven Bestimmung 
als etwas identifiziert, etwa als Mord. Die Konstruktion solch eines Identitätsur 
teils verfährt nach dem Muster: Dieses ist in Wirklichkeit jenes, oder: Das be 
deutet jenes. Damit ist Schuld eine noumenale Bestimmung einer wahrnehmba 
ren und erfahrbaren Handlung. Denn nicht Schuld wird erfahren, sondern eine 
Handlung (oder Unterlassung) wird als schuldhaft bestimmt. 

Die heikle Frage ist, wie man diese Prädikation einer Handlung als schuld 
haft oder eines Täters als schuldig verstehen soll. Hier konfligieren zwei Perspek 
tiven: eine intuitive und eine diskursive. Ist diese Synthesis (als schuldhaft oder 
als gerecht) präprädikativ, ein Urteil, das schon in der Wahrnehmung stattfindet, 
etwa so, wie wir unmittelbar erkennen, wenn jemand wütend ist, im Moment der 

24 Das wäre allerdings in Gegenproben zur Sichtbarkeit und Sichtbarmachung von Unschuld zu 
prüfen. Denn die (eigens zu erörternde) Vermutung wäre, dass Unschuld eher sichtbar werden kann 
als Schuld, auch wenn das durchaus w idersi n n ig erscheint angesichts der Unsichtbarkeit von Schuld. 
Warum sollte es mit Unschuld anders stehen? Es gibt: mancherlei bekannte Urszenen der Schuld: 
Adam und Eva im wie nach dem Sündenfall oder Kain nach dem ßrudermord, Judas in der Reue des 
Verrats, Petrus nach der Verleugnung Jesu in Klage und Selbst:an klage. Aber es gibt: vermutlich noch 
viel mehr klassische Figuren und Szenen der Unschuld, etwa die tragischen Helden (die unschuldig 
schuldig geworden sind), Christus i rn Ecce homo oder Maria und vor allem das k le: ne Jesuskind un_d 
mit ihm alle per dejiru.uonem unschuldigen Kinder (zumal als Opfer von Herodes' Kindermord). Es 
gibt ganze ßilderwelten der Inszenierung von Unschuld, bis in die Bildpolitik von Hilfswerken, die 
verhungernde Kinder als Emblem des unschuldigen Leidens nutzen. Wer käme aucb nm im Ent 
ferntesten auf die Idee, die Unschuld der so Leidenden zu hinterfragen? Und da Unschuldige nicht 
leiden dürfen, besteht die ikonische Energie solcher Bilder darin, zum Spenden zu bewegen. 
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Wahrnehmung des Wutausbruchs? Das zugleich Einleuchtende und doch Prob 
lematische daran manifestiert sich in der Grundfrage, ob Wahrnehmung bereits 
dergestalt urteilend sein kann. Geht man mit der Interpretationsphilosophie (etwa 
G. Abels und H. Len ks) davon aus, dass jede Wahrnehmung bereits interpretativ 
ist, könnte sie als dergestalt urteilend und urteilsfähig gelten. Wahrnehmung ist 
urteilskompetent, wäre die maximale These. Nur ist sie so kompetent, zwischen 
Schuld und Unschuld zu unterscheiden und darüber zu entscheiden? Genau das 
mag der unwillkürliche Eindruck angesichts einer Enthauptung ebenso wie an 
gesichts des finsteren Antlitzes Goliaths nahelegen. Aber Caravaggios Szene lässt 
einen zweifeln, denn das Auge geht hin und her und findet keine Rube in einem 
Urteil, in dem sich die gesehenen Verhältnisse klären würden (so jedenfalls mein 
Eindruck). 

Sieb in Fragen des Schuldspruchs auf die Wahrnehmung allein zu verlasse_n, ist 
trügerisch. Daher ist ein solches Urteil üblicherweise die Konsequenz eines diskur 
siven Prozesses, sei es in der ethischen oder der juristischen Urteilsfindung. Dass 
d b · ich di b · d d h d · fl l ti rende Urteilskraft im a ei rue t nur ie estrrn men e son ern auc .ie re . e c ie 
S · 1 · · · ' h bl · ht · J-1 i n die vermeintli- p1e ist, macht es nicht einfacher. Denn dadurc sc ere sic 
ehe Applikation einer Regel auf den Einzelfall die Dimension der Rechts_erfindung 

· üb di R L r· h. J d f 11 · di di kursive Urteilsfmdung ein, u er ie ecnts .mdung maus. e en .a s ist ie is - .. 
später und langsamer als die intuitive, meist auch methodisch kontrolliert (vor 
G . . . . . . · · · fü b ldhaft hält muss es encht wie in der Wissenschaft). Was man mtuiuv ur sc u · ·· · ' 
b J 1 . L · · · · · ·1 ]· · ein (und umgekehrt). e cannt 1c11 d isku rsi« und lege artis geurte1 .t ceineswegs s . 
D h · d d · · · U ·1 1 l · I R / t {inderi meist als vorwis- a. er WIT as mturtivs r tei a s naturtu: ies ec i sempji 
senschaftlich hinten angestellt - nicht zu Unrecht. Denn es kann allzu lebens- 
weltnah sein, mit der gefährlichen Nähe zu Vergeltung und Rache. . 

. . D. R l ti des diskursiven Aber damit würde leicht etwas übersehen: ie egu a ive · 
U ·1 ( · · · · · · d ., d die Menschenwürde) rte1 s wie be1spielswe1se der Gleichheitsgrun satz o er · . . 
l . . . . ld . _ · sie eingehen wie im rnmmen aus der lntuit10n und sollen rrn B1 ungsprozess m 

. · hätt gesagt· So leben Rechtsgebrauch zur Geltung gebracht werden. W1ttgenstem a e . · 
. l Th 1 . sch ist dieser Aspekt wir eben - und so sollen wir miteinander umge .ien. eo ogi . 

~ . . . l . L · nt· Ein unter die maßgebend. Zur Ermnerung sei das Samanterg cicnrns genan . · . . 
n.. . . . fd r·r-1.c KnPnesterundem n.auber Gefallener hegt am Wegesrand und bedar er .-it 1e. 1 ·· . 
L . . ··b D Samariter hmgegen ev1t kommen vorbei, sehen ihn - und gehen voru er. er . 
( . . . . .b F mden trifft) sieht und - em gering geschätzter Fremder der auf emen 1 m ·re · . . 

. .. . . . .' . . .. . d ·ft unwillkürlich un es ;ammerte Lhn. Er wird mtmt1v affektiv beruhrt un gre1 · . . 
. . . . . . . . .. u . J1l .. r chke1t entspringt Affekt em, mdem er hilft. Diese Spontane1tat oder nwi cur 1 . 

. . . . . . . . .. · Und mit dieser Szene nicht erner diskursiven Dehberatwn, sondern 1st mtu1tlv. d 
. . . d . Leben prägen soll, un wird eine Intuition narrativ dargestellt, d1e as eigene 

. . I{ J . eite· Auch das Sehen zwar gerade 1m Umgang mit Fremden. Das bat eme e irs · 
. . b ldbafter Unterlassung und unberührte Vorübergeben wird als Intu1twn von sc u · . . d 

. . . . d Gleichgültigkeit o er bestunmt - gar nicht erst Fremdenfemdhchke1t, son ern 

------· 
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Indifferenz Fremden gegenüber ist Schuld. Das ist weder eine protestantische noch 
eine christliche Erfindung, sondern gründet in der Geschichte Israels. Denn mit 
Fremden soll man barmherzig umgehen, in Erinnerung daran, dass man einst 
selbst Fremdling war in Ägypten.25 

3· Die diakritische Frage ist daher: Als was wird Schuld bestimmt? Daran hängt, 
ob und wie sie wahrnehmbar sichtbar oder auch darstellbar werden kann. Die 
Dimensionen der Bestimmung von Schuld sind so verschieden, wie die Sprach 
felder und Grundmetaphern es sind: Physisch gilt Schuld als Makel, rechtlich als 
Ordnungsverletzung, ethisch als Verletzung von Gewissen und Verantwortung, 
religiös als Sünde gegen Gott, psychologisch als Schuldgefühl und sprachlich 
manifest wird sie in der Schuldrhetorik. Vereinfachend sei hier vorgeschlagen, 
Schuld in drei Dimensionen zu bestimmen: (a) als Verletzung einer Ordnung, 
(b) als Nichtwahrnehmung einer Verantwortung, (c) als (Zer-)Störung eines Ver 
hältnisses oder einer Beziehung (zu anderen, anderem, sich selbst). 

z. Die Rede von Schuld spricht stets von etwas Unsichtbarem, dass sie gleichwohl 
irgendwie vorstellbar machen muss, um sagbar zu sein. Das heißt, nicht nur et 
was (eine Tatfolge) wird als Schuld bestimmt, sondern es muss auch Schuld als 
etwas bestimmt werden. Nur als was? Wenn sie per se so beunruhigend unsichtbar 
ist, zieht sie Beispiele und Fälle oder Metaphern, Metonymien und Narrationen 
an. Dem aristotelischen Grundsatz der enargeia folgend, wird Schuld in diesen 
Sprachfiguren vor Augen gemalt: aus Erfahrung über die Rede zur Vorstellung der 
Hörer. Und solches Vor-Augen-Maten ist nicht nur eine Aufgabe und Kompetenz 
der Rede oder von Texten, sondern, so sollte man erwarten, auch der darstellen 
den wie der bildenden Kunst. 

Die christliche Tradition - in Text wie Bild - ist voller Beispiele dafür, wie 
Schuld eine besondere Gravitationskraft für Tropen und Figuren entfaltet: 

sei es das Begehren namens con.cupiscen.tia, vom Fall über den Brudermord bis 
zum Kindermord des Herodes und anderen Vergehen; 
seien es die turbulenten Affekte und Lüste, die alles durcheinanderbringen, als 
wären sie diabolisch; 
sei es die Selbstbezogenheit, nur man selbst sein zu wollen und der anderen zu 
ermangeln, die Selbstbehauptung oder der Egoismus (Luthers in.curvatio in se 
ipsurri formuliert das metaphorisch); 
oder sei es die Gleichgültigkeit dem Nächsten gegenüber, die Lieblosigkeit wie 
im Samaritergleichnis. 

In summa, alle Register von Geboten sind so gesehen indirekte Darstellungen 
von Schuld im Modus des Verbots: sich ein Bildnis machen von Gott (oder dern 
anderen Menschen) und alles weitere. Gesetze wie die Tora vom Sinai sind (zeit 
diagnostische, symptomatische) Schuldregister, die alle um einen imaginären 
Ursprung kreisen: den Bundesbruch, den Bruch des Vertrauensverhältnisses zu 
Gott. Die Kasuistik möglicher Schuld kreist ursprun.gslogisch um solch einen Ur 
sprung, der dann mythisch (Sündenfall), metaphorisch (incurvatio), gleichnishaft 
(Samaritergleichnis), narrativ (Geschichte Israels), metaphysisch (Erbsünde) oder 
auch abgründig vernünftig (als Irrtum oder peruersio der göttlichen Vernunft) 
artikuliert wird, wie in Kants intelligibler Tat vor aller Erfahrung, in der wir uns 
den radikalen. Hang zum Bösen zugezogen haben. 

(a) Schuld als Verletzung einer Ordnung lässt fragen: welcher Ordnung? 
Gilt sie als Verletzung der Naturordnung, dann ist Schuld naturwidriges, unna 
türliches Verhalten: etwa die biblisch bemühte Perversion., die bei Augustin zur 
Metaphorik des Perversen führte - der Perversion der Lüste, des Wollens wie des 
Wissens (Irrtum). Augustins Lehrer Ambrosius meinte: »Affectus igitur, non caro 
auctor est culpae«26. Als Urheber wird der Affekt zur pauschalen Antwort auf das 
unde culpa inkriminiert. Das Fleisch ist die Materie der Sünde, also ihre dynamis; 

. . . . . . . h V: . 1 1· h (species) 27 Die concup- erst ignoranu.a et concupisceruia seien 1 re erw ir <: re ung · · 
iscentia tritt hier als zwielichtige Repräsentantin aller Affekte auf. Zusammenge- 

. · · · · · S b d S ·· d S ·1· ride aus Passion nommen wird das begehren.de Fleisch zur u stanz er un e. 1 c 

wäre die Formel dafür: »Passio autem gravissima culpae concupiscentia est, quam 
· 11· · · 11· · di . n potest«28 In diesem ratio emo it et cornprrrmt, mo ire en im potest, era rear e no · 

Feld spielt die Vorstellung von Schuld als physischem Makel und Unreinheit. So 
pristin und überwunden das klingt - ist es doch immer noch metapherng~bend 
für die Rede von Schuld (und leider in manch intuitivem Urteil bis heute prasent). 
W S . . d N d g gilt (plzvsei) dann enn chuld nicht mehr als Verletzung er aturor nun · :/ ' 

1 . F Id. di V . tellung von Schuld a s Verstoß gegen Gesetze (thesei). In diesem e ist re ors . 
· li 1z H · · · · h t Aber sobald man die kul- etgerit ic zu . ause und ethisch wie juristrsc vertrau · 

turelle Thesis nicht nur auf das positive Recht bezieht, sondern auf (lebenswelt- 
1 . ) . . . f J l · 11 Sittlichkeit wird es iche Moral, auf wissenschaftl iche Ethik oder au cu ture e ' . 
1 . . . . ldh f . ( inen Gruß nicht zu tomphz1erter. Was in einer Ordnung schu . a .t ist etwa e . . . 

· · d . h komphz1er- erwidern), ist in einer anderen völlig in Ordnung. Und es WH · noc . 
. 0 d nd synchron ihre ter, wenn man diachron die Geschichtlichkeit der r nungen u · 

. . . . D · d s beinahe zur lokalen regionale und kulturelle Diversität ernbez1eht. ann WH e 
A . ( .. h d d lbe in anderen schuld- usnahme, einer Ordnung zu entsprechen wa ren asse · 

2o Lev 19,33f.: »Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrü 
cken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch, und du sollst ihn lieben wie djch 
selbst; denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägypten land. Ich bin der HERR, euer Gott«. 

. . . o· v J Seeberg, Lehrbuch 26 Arnbrosi us. de Jacob I, 3, 10; ders.: de paen rtentra I) 141 13; 111 P5· i, 3 ' g · 
D . . . . d · I · ·onianischen Moral. ogmengesch ichrs-, U, S. 372, vgl. Ewald: Ein Fluss er stoisc -r-cicer 

27 A mbrosius. de Isaac 2, 5; 7, 60. 

28 Arnbrosius: de Jacob I, 1, 1. 
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haft wäre). Ordnungskonflikte, die sich in globalen Verhältnissen unendlich ver 
vielfältigen, haben die Nebenwirkung eskalierender Schuldvorwürfe, sofern man 
seine Ordnung verletzt sieht. Daher ist die Diplomatie die hohe Kunst, solche Ver 
letzungen zu vermeiden oder im Falle eines Falles zu deeskalieren. Aber in dem 
Moment, wo solche Konflikte öffentlich werden, gar in die Medien kommen, ist 
alle Verständigung oder Deeskalation dahin. 

Damit einher geht eine Rhetorisierung von Schuld: Da audiovisuelle Medien 
(wie Internet und Fernsehen) besonders affektaffin sind, sind Techniken der Em 
pörung so effizient, wie sie für die gerechterweise Empörten befriedigend sind. Je 
prägnanter und massiver der Empörungsbedarf bedient wird, desto besser die 
Quote. 

Der dänische Karikaturenstreit hat das Problem ad occulos demonstriert: Was 
in Dänemark in Ordnung schien, wurde erst durch einen (verspäteten) Export 
zum Skandal. Daran zeigt sich vieles, nicht nur die Kulturrelativität von Recht, 
sondern auch die Macht medialer Inszenierung. »Die Zeichnungen wurden im 
Herbst 2005 in JyllandsPosten veröffentlicht. Der Streit wurde jedoch erst zur 
Krise im Februar 2006, als die Zeichnungen aus einem anderen - und zwar insze 
nierten - Kontext zurückkamen.«29 Vordergründig ist das ein Interkulturalitäts 
konflikt im globalisierten Horizont. Hintergründig zeigt das ein Globalisierungs 
problem: Wenn eine Zeichnung dekontextualisiert wird, um damit in anderem 
Kontext Stimmung zu machen, die dann höchst prekär auf den Ursprungskontext 
polemogen zurückschlägt. 

Die Schuldfrage wird dann umso schwieriger: Ist der schuldlos, der als ver 
meintliches Opfer einer Verunglimpfung diese Befindlichkeit medial produziert, 
um damit Politik zu machen? Als Opfer scheint man stets auf der schuldlosen 
Seite zu stehen, sodass eine prophylaktische Exkulpationstechnik darin besteht, 
sich als Opfer zu stilisieren. Die Opferrolle ist jedoch ebenso instrumentalisierbar 
wie zugleich Untäterrollen zugeschrieben werden. Da es keinen internationalen 
Gerichtshof für Fragen diesseits des Menschenrechts gibt, bleibt das Urteil offen, 
während sich jeder dennoch sein Urteil bildet. Dem Schuldgefühl (und seinen 
Eskalationen) entspricht so die Rhetorik des Schuldvorwurfs. Beides sind Zirkel: 
einer intensiv, einer extensiv. Und beide sind vitiös, ohne dass hier eine heilsame 
Unterbrechung in Sicht wäre. Der Karikaturenstreit ist auch deswegen so inter 
essant, weil er auf nicht nur rechtliche, moralische oder ethische Ordnungsvor 
stellungen führt, seien sie Formen der Sittlichkeit oder der Religion und ihrer 
Gefühlswelten. Es geht dann um eine Ordnung, die weder physei noch thesei ist, 
sondern als metaphysei gilt. Schuld wird zur Verletzung einer Ordnung, die höher 
oder vermeintlich anders ist als Natur und Kultur: die Gottes - im Gewand seiner 
selbsternannten Fürsprecher. 

29 Gron: Das Bild und das Heilige, S. 434. 
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Was hier Rhetorisierung von Schuld genannt wird, ist natürlich nicht neu, ge 
nauso wenig wie ihre mediale Technisierung oder Instrumentalisierung - wor 
auf die Rhetorik der Vergebung ruht.?" Die Xenophobie ist so alt wie Kulturdif 
ferenzen - da sie der Selbststabilisierung einer Kultur dient. Angesichts dessen 
ist aber umso bemerkenswerter wie die Geschichte Israels als Geschichte der 
Selbstkritik geschrieben wurde: 'Fast das gesamte Alte Testament kann man als 
narratives Sündenbekenntnis lesen. Denn es ist voll von Geschichten, in denen 
Israel seinen Gott enttäuscht weil es immer und immer wieder den Bund brach, 
von Adam über Noah zu Mose und immer weiter so. Was Israel seinem Gott gab, 
war stets Grund genug zur Enttäuschung. Gottes Gericht und Zorn war der sym 
bolische Ausdruck dessen. Das beißt, Israel schrieb seine Geschichte, indem es 
das eigene Handeln als große Kette der Schuld darstellte. Wie anders hielt es_ die 
christliche Kirche demgegenüber. Mancherorts kann man bis heute noch rncht 
der Versuchung widerstehen, sich selbst als Erfüllung aller Verheißungen miss 
zuverstehen. Die Kirche als sündlose Mutter aller Gläubigen, als Leib und Volk 
Gottes, könne nicht peccatrix sein. Wer das glaubt oder gar behauptet, verk~nnt 
die Kreatürlichkeit von Kirche - und übertreibt etwas Endliches unendlich, uber 
alle Ambivalenzen hinweg. . . 
Die Tora, die Geschichtsbücher und noch die prophetischen Texte sind erne 

durchgängige Kritik am permanent bundesbrüchigen Israel. Diese autoagg:es 
siue, schlichter gesagt: selbstkritische Schuldrhetorik ist es, die vom Neuen _Jes- 

.. . . . d L 1 b. h · _ Ir ierkegaard verscharft tament uber Augustin, die Mystik un ut .rer is in zu "- 
. . . d d d d Fremde sondern das wurde: Grund zur Empörung ist nicht er an ere o er er . ' 

. . . . F . h · d · · Selbstsucht oder das andere ui rrur: der eigene Missbrauch der 1 rei eit, ie eigene 
selbst zu verantwortende Verfehlen des Verhältnisses zu Gott und dem Nächsten. 

.. . . .. h taltung um das über- Demgegenuber ist das Recht eme Ernüc terungsverans ' . 
. .. . . .. ( . . t der heteroaggress1v) hnzte Gemut mit semen Schuldgefuhlen seien sie au O> o 

f . di t t.üri ich weder das etwas zu kühlen. Und das ist auch gut so. Nur - es be ne 1g na u .. 
. . . h h h Reinheit und Erlösung rehg1öse noch das moralische Begehren nae me r, nae . 

ldi R Ii . n wie Moral begeh- wie nach Verwerfung des Unreinen und Schu 1gen. e 1g10 . 
ren meist möglichst definitiv geklärte Verhältnisse, so oder so. Daher können die 

. . . . - . r . .. ie und nimmer be- kornpl izierton Kompromisse des Rechts ethisch wie re 1g10s n 
friedigen (die der Politik ebenso wenig, aber aus anderen Gründen). . . 

. . 1) h d · t" n Israels) ist eme Aber das Recht (wie schon die selbstkritische xec tstra 1 10 

. . . Ek l . . d Z"rkels der Schuld, der höchst bemerkenswerte Unterbrechung der ts a .ation es ~1 . . 
. ·1 d S h ld ehört dass sie eigent- Gefühle wie der Vorwürfe. Denn zur Dyriami c er c u g ' . 

. . . . . . . . . 0· anderen sind die stets heh und am besten immer die Schuld der anderen ist. · ie tab 
. . h ib kulpiert und lenkt a passenden Träger von Schuld. Sie ihnen zuzusc rei en, ex . 

. . 0. G. rard entfaltete Logik und befriedigt das eigene Reinheitsbedürfms. . ie von 1 

30 Vgl. Derrida: Jahrhundert der Ve1·gebung. 

1 ...... 
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der Gewalt ist ursprünglicher noch eine Logik der Schuld - der Selbstentschul 
dung und Fremdverschuldung. Darin lebt das religiöse Begehren auf: den anderen 
auszuschließen aus der Gemeinschaft und einzuschließen in das Reich des Bösen, 
das heißt: klare Verhältnisse schaffen mit dem Sündenbockmechanismus und der 
Suspension der Selbstkritik. 

Manche betreiben das bis heute, oder umgekehrt mit einem leidenschaftlich 
autoaggressiven Zug: Von der Selbstkasteiung der Mystik bis zum Selbsthass man· 
eher Protestanten reichen die rhetorischen Topoi, die als Symptom dieser Autoirn 
munerkrankung erscheinen können. Recht wie Ethos am Ort der Religion steuert 
dieser Übertragung und Übertreibung entgegen. Die Alternative zur Unterbre 
chung des Zirkels der Schuld durch das Recht ist allerdings in protestantischer 
Perspektive das andere des Gesetzes: das Evangelium. Das allerdings würde in die 
Suche nach den Anderen der Schuld führen. Denn je nach Schuldbegriff wird es 
andere Andere der Schuld geben, heißen sie Vergebung, Versöhnung und Erlösung, 
Tilgung oder Reinigung, Begleichung oder Wiedergutmachung. 

diachroner Hinsicht, wie Hans Jonas ausführte. Verantwortlich ist man gegenüber 
allen Gewesenen wie Kommenden. 

Aber - mit der Verinnerlichung und extremen Verschärfung des Schuldbe· 
wusstseins wie bei Kierkegaard steht die protestantische Tradition nicht allem. 
Kierkegaard meinte: »[Ilrn Verhältnis zu Gott beginnt jeder Mensch mit einer un 
endlichen Schuld«". Mehr noch, »dass man durch Empfangen in Schuld gerate 
[ ... ] wer liebt, ist in Schuld«>'. Levinas wird mindestens so hyperbolisch, wenn 
er das dunkle Wort Dostojewskis zitiert (aus den Brüdern Karamasow): »Ein je· 
der von uns ist vor allen an allem schuldig, für alles verantwortlich, ich aber bm 
es mehr als alle anderen.«>" Was immer das besagen soll - es ist eine maßlose 
Übertreibung des Schuldbewusstseins, mit dem Hintersinn: Bewusstsein (auch 
Selbstbewusstsein) sei ursprünglich Schuldbewusstsein. Aus dem Bewusstsei_n 
der Schuld dem anderen gegenüber entstehe (erwache) erst das Bewusstsem. Fur 
einen Hegelianer ist das unglückliches Bewusstsein par excellence - und das trifft 
wohl auch. »Das Unendliche der Verantwortung bedeutet nicht ihre aktuelle Un· 
ermesslichkeit sondern ein Anwachsen der Verantwortung in dem Maße, in dem 
sie übernommon wird· die Pflichten erweitern sich in dem Maße, in dem sie er· 

' füllt werden.«?" 
D · · h 1· L · d Töt sverbot »Ein Gesicht u unrst rue t töten so formu ierte evi nas as o ung · 

sehen, heißt schon hören: Du wirst nicht töten.«37 Im Angesicht des anderen kann 
und wird man ihn nicht töten - weil das unmittelbar evident sei. Das kann man 
als einen frommen Wunsch abtun und mit Realitätssinn sagen, es sei kontrafak· 

· h U · d · d d h ·· d d d immer öfter grundlos.'" trsc er nsm n - enn es unr. oc getotet, auern un . 
N ·· · · 11' 1· · · di p · t· dass es unmittelbar ev t- ur ware mit so vie vea itätssmn ie omte verpass · 
dent ist, dass man tiefe Schuld auf sich lüde, würde man den anderen töte_n. Der 
A l . . h · tritt besagt bere1ts: Du nspruc 1 des anderen, der mu angesic ts semer entgegen ' 
sollst, kannst und wirst mich nicht töten. Dazu bedarf es nicht erst des externen 
G D . . d . . . ß h e These vertreten: Dass wir esetzes. arrnt wu eine e1nigerma en unge eur · . 
. . . . . 11 d fü hl as gut und was falsch intuitiv nicht nur wissen sondern auch wo en un u en, w 
. . . ' . M. l\T . ht h t das wenig zu tun, es ist ist, was also richtig und was schuldig. . it 1 vaturrec a 
h S . . . . . f·· d N·· l D nn es sei der andere, dem e er ozialrecht, manifest im Sinn .ur en ac isten. e 

t, d .. hlt oder gewollt zu gegenüber wir in der Verantwortung stehen, orine as gewa . 
. h .ß h schuldig zu werden. haben. Und dieser Verantwortung auszuweichen, ei t sc on , 

(b) Versteht man Schuld hingegen als Nichtwahrnehmung einer Verantwortung, 
verschiebt sich die ganze Problemlage gegenüber dem Begriff der Schuld als Ord· 
nungsverstoß. Sofern Verantwortung vor allem der Vernunft oder dem Gewissen 
gegenüber wahrzunehmen wäre, würde Schuld verinnerlicht. Flier liegt wohl 
(oder übel?) ein besonderer Beitrag des Protestantismus zur Geschichte der Schuld. 
Und das ist ebenso problematisch, wie wenn Verantwortung vor allem oder gar 
exklusiv gegenüber Gott wahrzunehmen wäre. Der ungeheure Ernst solch einer 
ethischen Existenz (mit Kierkegaard zu sagen) ist gravierend. 

Als protestantisches Pendant von Carl Schmitt sprach der Theologe Emanuel 
Hirsch vom »irrendefn] Kreisgang des sich schuldig Wissens in. schlechthinniger 
Abhängigkeit« 31 (mit Erinnerung an Kierkegaard). »Die wahre Frage ist also nicht 
die der Theologen danach, ob und wie sich Schuld gedanklich mit der Erkenntnis 
verträgt, mit Notwendigkeit die in Schuld gefangene Freiheit zu sein, sondern die, 
ob es denn möglich sei, sich vor dem Gott, von dem man schlechthin abhängig ist, 
schuldig zu wissen in einem gelebten religiösen Verhältnis«>", 

So zu sprechen, kann den sozialen Sinn von Schuld unterschreiten. Dagegen 
hat die jüdische Tradition, wie Rosenzweig und Levinas noch zeigen, immer die 
Verantwortung gegenüber dem Nächsten, also ihre soziale Dimension in Erinne· 
rung gerufen. Und Selbiges gilt auch gegenüber Früheren und Späteren, also in 

31 Hirsch: Christliche Rechenschaft, S. 306, vgl. S. 304 .. »Die Antinomie von Abhängigkeitsge· 
fühl und Sündigkeitsgefühl ist es, die den Menschen hindert, sich durchsichtig als er selbst in Gott 
zu gründen«. Dennoch bleibt bei Hirsch ein transzendentales I\.ezeptivitätstheorem in Kraft: »Sich 
durchsichtig als sich selbst in Gott gründen, heißt sich als verantwortliche Freiheit aus Gott emp 
fangen in schlechthinnigem Hingegebensein an Gott«; ebd., S. 307- 

32 Ebd., S. 308. 

33 Kierkegaard: GW 19, S. 114 (weil Gottes Liebe stets schon präsent sei). 
3~ Ebd., S. 195. .. s - 
35 Dostojewski: Brüder Karamasow, übers. v. Rahsin, S. 471, übers. v. Notzel, · 4·9~· 
36 Levinas: Tota l ite et Infini, S. 222 (Totalität und Unendlichkeit, S. 36o). 
37 Lev inas: Ethik und der Geist; vgl. ders.: Autrement que savoir, S. 85· . h t der moral· 

. . . . . . W l r ht >kein Gewissen< a , o 38 Das gibt den Hrnweis auf eine Komplikat10n: er sc 1 ic . l h ld. fühlen. 
'd d ··d ·chauchmc1tsc u igJ' , philosophisd1 gesagt, wer am >lack of moral sense< lei et, er wn SJ . d 

sodass weder im I-Iirn noch an seiner Nasenspitze etwas wahrnehmbar werden WH · 

i 

~ ..... 
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Das führt allerdings in eine (protestantisch nicht unvertraute) Eskalation des 
Zirkels der Schuld: »Je mehr ich zu mir komme, [ ... ] desto mehr entdecke ich 
mich als verantwortlich; je gerechter ich bin, desto schuldiger bin ich. Durch die 
Anderen bin ich -irn Sich<«39. Ist dann jemals eine Unterbrechung dieses Zirkels 
in Sicht) Was dürfen wir dann noch hoffen? 
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Jean-Louis Fabiani 

On Social Guilt 

Can the social sciences survive and prosper without any reference to notions that 
played a key role in theology or in philosophy and that seem to have been su 
perseded by entirely -secular ized- explanatory frameworks? To a large extent 
anthropology aims to other a description of the social world entirely severed from 
religious interpretations, even when, like in Durkheim's Elementary Forms of 
Religious Life, knowledge (including scientific and sociological knowledge) is ulti 
mately derived from religious thinking. Rene Girard's theories are thus considered 
with circumspection, or even clear hostility, by anthropologists. One can easily 
understand that the concept of sin cannot be easily used in empirical sociology. 
The beliefs regarding the very existence of sin are rather an object of inquiry than 
an investigating device. 
Things get more complex if one turns to notions that are central in theology 

but that have not disappeared in the conceptual apparatus of our social knowledge, 
albeit they lacked a stabilized status in the social sciences (understood as anthro 
pology, history and sociology), namely evil and guilt. The question of evil was 
largely avoided by the founders of anthropology and sociology and disappeared 
into a general theory of symbolism. It popped up again when Hannah Arendt 
tried to offer an original understanding of the extermination of the European 
Jews, as if simple frames of causation could not be used to give an account of mass 
murders. Clearly, the -banal ity of ev il« did not involve any return to a form of 
theological explanation of the unexplainable. Nevertheless, the use of the notion 
expressed the limits of the routinized structural-functional explanation of social 
behaviour. How could a theory of deviance have accounted for the extermina 
tion? If one looks carefully, the majority of sociological narratives missed what 
Raymond Aron called the tragedy of history. Produced in the twentieth century, 
the main sociological constructions were ill-equipped to deal with the cataclys 
mic violence of the times. To put it bluntly, the structural-functionalist Talcott 
Parsons was less informed of the perversities of social interaction than his con 
temporary Walt Disney, and Parsons' happy endings were much less equivocal. 
The decline of the structural functional narrative brought about less naive vi 
sions of the social world. Drawing critically on the functionalist framework (role 
set, action, etc.), Erving Goffman brought embarrassment, guilt and uncertamty 

b 
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